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Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 
(virtuelle Hauptversammlung) 

Wir laden die Aktionärinnen und Aktionäre unserer Gesellschaft hiermit herzlich zur ordentlichen Haupt-

versammlung der Fraport AG ein, die am Dienstag, dem 23. Mai 2023, um 9.00 Uhr (MESZ) als virtuelle 

Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten 

(mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) stattfindet. 

Die gesamte Versammlung wird im Online-Portal der Gesellschaft (HV-Portal), das auf der Internetseite 

der Gesellschaft unter www.fraport.com/hauptversammlung zur Verfügung steht, in Bild und Ton übertra-

gen (vgl. die näheren Hinweise untenstehend nach der Wiedergabe der Tagesordnung mit den Beschluss-

vorschlägen). Ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldete Aktionärinnen und Aktionäre und 

ihre Bevollmächtigten können sich zu der gesamten Hauptversammlung über das HV-Portal mit ihren Zu-

gangsdaten elektronisch zuschalten und ihre Rechte – wie unter Ziffer IV. untenstehend nach der Wieder-

gabe der Tagesordnung mit den Beschlussvorschlägen näher beschrieben – über das HV-Portal ausüben. 

Die Stimmrechtsausübung der ordnungsgemäß angemeldeten Aktionärinnen und Aktionäre erfolgt – auch 

bei der Bevollmächtigung von Dritten – ausschließlich im Wege der Briefwahl, die auch im Wege elektro-

nischer Kommunikation erfolgen kann, oder durch Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Ge-

sellschaft benannten Stimmrechtsvertreter.  

Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist Frankfurt am Main, Flughafen, Gebäude 461, 

60547 Frankfurt am Main. Für die Aktionärinnen und Aktionäre und deren Bevollmächtigte (mit Ausnahme 

der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) besteht kein Recht und keine Möglichkeit zur Anwesenheit am 

Ort der Versammlung. 

 



     2 

I. Tagesordnung 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzern-Abschlusses, des 

zusammengefassten Lageberichts der Gesellschaft und des Konzerns für das Geschäfts-

jahr 2022, des Berichts des Aufsichtsrats und des erläuternden Berichts des Vorstands zu 

den Angaben der §§ 289a und 315a Handelsgesetzbuch (HGB) 

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und Konzern-Abschluss ge-

mäß § 172 AktG am 13. März 2023 gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Die Haupt-

versammlung hat zu diesem Tagesordnungspunkt 1 deshalb keinen Beschluss zu fassen.  

Da der Bilanzgewinn der Fraport AG für das Geschäftsjahr 2022 nach Auflösung von anderen 

Gewinnrücklagen zur Deckung des Jahresfehlbetrags EUR 0,00 beträgt, sieht die Tagesordnung 

keine Beschlussfassung der Hauptversammlung über die Verwendung eines Bilanzgewinns vor. 

Die Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 1 sind über die Internetseite  

www.fraport.com/hauptversammlung zugänglich und werden auch während der Hauptversamm-

lung zugänglich sein. 

2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Mitgliedern des 

Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung 

im Wege der Einzelabstimmung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands entscheiden zu 

lassen. 

Zur Entlastung stehen die folgenden im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Mitglieder des Vorstands 

an: Dr. Stefan Schulte (Vorsitzender des Vorstands), Anke Giesen, Julia Kranenberg, Michael Mül-

ler, Dr. Pierre Dominique Prümm und Prof. Dr. Matthias Zieschang. 

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Mitgliedern des 

Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. Es ist beabsichtigt, die Hauptversamm-

lung im Wege der Einzelabstimmung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats entschei-

den zu lassen. 

Zur Entlastung stehen die folgenden im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Mitglieder des Aufsichts-

rats an: Michael Boddenberg (Vorsitzender des Aufsichtsrats), Mathias Venema (Stellvertretender 
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Vorsitzender des Aufsichtsrats), Claudia Amier, Devrim Arslan, Uwe Becker, Dr. Bastian Berger-

hoff, Hakan Bölükmese, Ines Born, Hakan Cicek, Yvonne Dunkelmann, Peter Feldmann, Peter 

Gerber, Dr. Margarete Haase, Frank-Peter Kaufmann, Dr. Ulrich Kipper, Lothar Klemm, Karin 

Knappe, Ramona Lindner, Mira Neumaier, Michael Odenwald, Matthias Pöschko, Qadeer Rana, 

Sonja Wärntges und Prof. Dr.-Ing. Katja Windt. 

4. Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 

Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Finanz- und Prüfungsausschusses vor, die Deloitte 

GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, zum Abschlussprüfer und Konzernab-

schlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 zu bestellen. 

Der Empfehlung des Finanz- und Prüfungsausschusses zu dem Beschlussvorschlag ist ein nach 

Artikel 16 der EU-Abschlussprüferverordnung (Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über spezifische Anforderungen an die Abschluss-

prüfung der Unternehmen von öffentlichem Interesse und zur Aufhebung des Beschlusses 

2005/909/EG der Kommission) (EU-Abschlussprüferverordnung) durchgeführtes Auswahlver-

fahren vorangegangen. Im Anschluss daran hat der Finanz- und Prüfungsausschuss dem Auf-

sichtsrat unter Angabe von Gründen die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt 

am Main, und die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, für das ausge-

schriebene Prüfungsmandat empfohlen und eine begründete Präferenz für die Deloitte GmbH Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, mitgeteilt. 

Der Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats hat gemäß Artikel 16 Abs. 2 Unterabs. 3 der EU-Ab-

schlussprüferverordnung erklärt, dass seine Empfehlungen frei von ungebührlicher Einflussnahme 

durch Dritte sind und ihm keine Beschränkung im Hinblick auf die Auswahl eines bestimmten Ab-

schlussprüfers oder einer bestimmten Prüfungsgesellschaft (Artikel 16 Abs. 6 der EU-Abschluss-

prüferverordnung) auferlegt wurde. 

5. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2022 

Vorstand und Aufsichtsrat börsennotierter Gesellschaften haben jährlich einen Vergütungsbericht 

gemäß § 162 AktG zu erstellen und der Hauptversammlung gemäß § 120a Abs. 4 AktG zur Billi-

gung vorzulegen. In Umsetzung dieser Regelungen haben Vorstand und Aufsichtsrat einen Bericht 

über die im Geschäftsjahr 2022 jedem einzelnen gegenwärtigen oder früheren Mitglied des Vor-

stands und des Aufsichtsrats gewährte und geschuldete Vergütung erstellt. Der Vergütungsbericht 

wurde gemäß § 162 Abs. 3 AktG durch den Abschlussprüfer der Fraport AG daraufhin geprüft, ob 

die Angaben nach § 162 Abs. 1, 2 AktG gemacht wurden. Darüberhinausgehend erfolgte auch eine 
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inhaltliche Prüfung durch den Abschlussprüfer. Der Vermerk über die Prüfung des Vergütungsbe-

richts ist dem Vergütungsbericht beigefügt. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Vergütungsbericht der Fraport AG für das Geschäfts-

jahr 2022 zu billigen. 

Der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022 und der Vermerk über dessen Prüfung durch 

den Abschlussprüfer sind im Anschluss an die Tagesordnungspunkte unter „II. Vergütungsbericht 

für das Geschäftsjahr 2022“ abgedruckt und über die Internetseite der Gesellschaft unter 

www.fraport.com/hauptversammlung zugänglich. 

6. Beschlussfassung über die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern 

Mit Ablauf der Hauptversammlung am 23. Mai 2023 endet die Amtszeit sämtlicher Anteilseigner-

vertreter im Aufsichtsrat. Es sind daher Neuwahlen erforderlich. 

Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 95, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG sowie § 6 Abs. 2 in Verbindung 

mit § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Mitbestimmungsgesetz (MitbestG) und nach § 6 Abs. 1 Satz 1 der Sat-

zung aus zehn von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern und zehn von den Arbeit-

nehmern zu wählenden Mitgliedern zusammen. Gemäß § 96 Abs. 2 Satz 1 AktG in Verbindung mit 

§ 1 Abs. 1 MitbestG muss sich der Aufsichtsrat zu mindestens 30 % aus Frauen (also mindestens 

sechs) und zu mindestens 30 % aus Männern (also mindestens sechs) zusammensetzen. Der 

Aufsichtsrat hat gemäß § 96 Abs. 2 Satz 3 AktG im November 2022 im schriftlichen Verfahren be-

schlossen, dass die Quoten von der Seite der Anteilseigner und der Seite der Arbeitnehmer jeweils 

getrennt zu erfüllen sind. Dies bedeutet, dass der Aufsichtsrat der Hauptversammlung am 23. Mai 

2023 mindestens drei Frauen und mindestens drei Männer zur Wahl vorschlagen muss. Durch die 

nachfolgenden Wahlvorschläge werden die Geschlechterquoten erfüllt. 

Die nachfolgenden Wahlvorschläge beruhen auf einer Empfehlung des Nominierungsausschusses 

des Aufsichtsrats. Sie berücksichtigen die vom Aufsichtsrat für seine Zusammensetzung beschlos-

senen Ziele und tragen damit zugleich der Ausfüllung des vom Aufsichtsrat erarbeiteten Anforde-

rungsprofils für das Gesamtgremium Rechnung. Nähere Angaben zur Zielsetzung des Aufsichts-

rats für seine Zusammensetzung und zum Anforderungsprofil für das Gesamtgremium (einschließ-

lich des Diversitätskonzepts) sind in der Erklärung zur Unternehmensführung veröffentlicht, die 

über die Internetseite www.fraport.com/hauptversammlung als Bestandteil des Geschäftsberichts 

zur Verfügung steht. 

Das Ziel des Aufsichtsrats, dass dem Gremium mindestens drei im Sinne von Empfehlung C.6 des 

Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 28. April 2022 (DCGK) unabhängige 
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Anteilseignervertreter angehören sollen, wird durch die nachfolgenden Wahlvorschläge gewahrt. 

Die Fraport AG erfüllt auch weiterhin die Empfehlungen C.7 und C.9 DCGK, wonach mehr als die 

Hälfte der Anteilseignervertreter von der Gesellschaft und vom Vorstand und mindestens zwei der 

Anteilseignervertreter unabhängig vom kontrollierenden Aktionär sein sollen. 

Um bei der Wahl die Ziele für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats angemessen zu berück-

sichtigen, insbesondere im Hinblick auf die Altersgrenze und die Zugehörigkeitsdauer, und um fle-

xibel auf sich ändernde Anforderungen an die Kompetenzen reagieren zu können, soll die vorge-

schlagene Amtszeit für einige der nachstehend genannten Kandidatinnen und Kandidaten nicht 

die regelmäßige Amtszeit von etwa fünf Jahren umfassen. Damit wird auch die stufenweise Bildung 

eines Aufsichtsrats mit gestaffelten Amtszeiten der Aufsichtsratsmitglieder („Staggered Board“) für 

die Zukunft ermöglicht. Michael Boddenberg, Dr. Bastian Bergerhoff, Kathrin Dahnke, Dr. Marga-

rete Haase, Harry Hohmeister, Mike Josef, Sonja Wärntges und Prof. Dr.-Ing. Katja Windt sollen 

für etwa fünf Jahre, und Frank-Peter Kaufmann und Lothar Klemm für etwa zwei Jahre gewählt 

werden. 

Der Aufsichtsrat schlägt – gemäß der Empfehlung des Nominierungsausschusses – vor, folgende 

Personen als Vertreter der Anteilseigner in den Aufsichtsrat zu wählen: 

a)  Michael Boddenberg, Frankfurt am Main, 

Hessischer Finanzminister 

b)  Dr. Bastian Bergerhoff, Frankfurt am Main, 

Stadtkämmerer sowie Dezernent für Finanzen, Beteiligungen und Personal der Stadt 

Frankfurt am Main 

c) Kathrin Dahnke, Bielefeld, 

selbständige Unternehmensberaterin 

d)  Dr. Margarete Haase, Ebersberg, 

selbständige Unternehmensberaterin 

e)  Harry Hohmeister, Reit im Winkl, 

Mitglied des Vorstands der Deutschen Lufthansa AG  

f)  Mike Josef, Frankfurt am Main, 

Stadtrat, Dezernent für Planen, Wohnen und Sport und gewählter Oberbürgermeister der 

Stadt Frankfurt am Main 
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g) Frank-Peter Kaufmann, Dietzenbach, 

Mitglied des Hessischen Landtags, Diplom Physiker 

h)  Lothar Klemm, Neuberg, 

Hessischer Staatsminister a.D., selbständiger Rechtsanwalt 

i)  Sonja Wärntges, Frankfurt am Main, 

Vorsitzende des Vorstands der DIC Asset AG 

j)  Prof. Dr.-Ing. Katja Windt, Bremen, Düsseldorf (Nebenwohnung), 

Mitglied der Geschäftsführung der SMS group GmbH 

Die vorgeschlagenen Kandidaten unter lit. a) bis lit. f) und lit. i) sowie lit. j) werden für die Zeit bis 

zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats 

für das Geschäftsjahr 2027 beschließt, gewählt. Die vorgeschlagenen Kandidaten unter lit. g) und 

lit. h) werden für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für 

das Geschäftsjahr 2024 beschließt, gewählt. 

Die vorgeschlagenen unterschiedlichen Amtszeiten dienen auch der Einführung einer gestaffelten 

Struktur der Amtszeiten im Aufsichtsrat (sog. „Staggered Board“). Hierdurch soll eine stärkere Kon-

tinuität und ein fließenderer Übergang bei Änderungen im Aufsichtsrat durch Neuwahlen bezweckt 

werden. Dazu werden in dieser Hauptversammlung zunächst acht Kandidaten für eine Amtszeit 

von fünf Jahren und zwei weitere Kandidaten für eine Amtszeit von zwei Jahren zur Wahl vorge-

schlagen. Mit der vorgeschlagenen Amtszeit soll von der in der Satzung der Fraport AG vorgese-

henen Möglichkeit Gebrauch gemacht werden, Aufsichtsratsmitglieder für eine kürzere Amtszeit 

als die Regelamtszeit von fünf Jahren zu bestellen. Bei künftigen Nach- oder Neuwahlen zum Auf-

sichtsrat soll dann jeweils gestaffelt eine Wahl für eine Amtszeit von fünf Jahren vorgesehen wer-

den. Diese Struktur vermeidet, dass in einer einzigen Hauptversammlung eine Neuwahl aller An-

teilseignervertreter im Aufsichtsrat erforderlich wird, die zu entsprechenden Erfahrungsverlusten 

im Gremium führen kann. Die personelle Kontinuität und die Flexibilität des Aufsichtsrats werden 

hierdurch erhöht. 

Der Aufsichtsrat hat sich bei den vorgeschlagenen Kandidaten vergewissert, dass sie den für das 

Amt zu erwartenden Zeitaufwand erbringen können. 

Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der Einzelabstimmung über die Wahlen zum 

Aufsichtsrat entscheiden zu lassen. Es ist vorgesehen, dass Herr Michael Boddenberg im Fall sei-

ner Wahl durch die Hauptversammlung im Rahmen der Konstituierung des neuen Aufsichtsrats als 

Kandidat für den Aufsichtsratsvorsitz vorgeschlagen wird. 
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Hinsichtlich des Ziels des Aufsichtsrats, dass dem Gremium mindestens drei im Sinne von Emp-

fehlung C.6 DCGK unabhängige Anteilseignervertreter angehören sollen, kann festgestellt werden, 

dass mit Frau Kathrin Dahnke, Frau Dr. Margarete Haase, Frau Sonja Wärntges und Frau Prof. 

Dr.-Ing. Katja Windt vier unabhängige Kandidatinnen zur Wahl als Vertreterinnen der Anteilseigner 

in den Aufsichtsrat vorgeschlagen werden. 

Frau Dr. Haase ist aus Sicht von Vorstand und Aufsichtsrat trotz der Zugehörigkeit zum Aufsichts-

rat der Fraport AG von mehr als 12 Jahren (Mitglied seit 01. Januar 2011) als von der Gesellschaft 

und vom Vorstand unabhängig einzuordnen, da aufgrund ihrer Persönlichkeit, ihrer Integrität sowie 

ihrer Professionalität, verbunden mit langjährigen diversen beruflichen Tätigkeiten mit Führungs-

verantwortung außerhalb von Fraport, keine Zweifel im Hinblick auf ihre Unabhängigkeit von der 

Fraport AG und vom Vorstand bestehen. Frau Dr. Haase zeigt durch ihre Arbeit als Aufsichtsrats-

mitglied und Vorsitzende des Finanz- und Prüfungsausschusses, dass sie in ihrer Aufsichtsratsar-

beit bei der Fraport AG über die notwendige kritische Distanz zur Gesellschaft und dem Vorstand 

verfügt. Aufgrund ihres Formats und ihrer Souveränität führt sie offen Diskussionen mit dem Vor-

stand und hinterfragt Vorlagen kritisch. Dr. Haase ist ferner auch Mitglied des Aufsichtsrats der 

ING Bank, der Marquard & Bahls AG und Vorsitzende des Aufsichtsrates der ams OSRAM AG, 

was ihre Unabhängigkeit von der Fraport AG und ihrem Vorstand unterstreicht. 

Über Sachverstand auf dem Gebiet der Rechnungslegung im Sinne des § 100 Abs. 5 AktG und 

über Sachverstand auf dem Gebiet der Abschlussprüfung im Sinne des § 100 Abs. 5 AktG verfü-

gen insbesondere Frau Dr. Margarete Haase, die derzeit Vorsitzende des Finanz- und Prüfungs-

ausschusses ist, Frau Kathrin Dahnke und Frau Sonja Wärntges. 

Weitere Informationen zu den Kandidaten einschließlich der Angaben zu Mitgliedschaften in wei-

teren gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und ausländischen Kontroll-

gremien sind direkt im Anschluss an die Tagesordnung aufgeführt und stehen vom Tag der Einbe-

rufung der Hauptversammlung an zum Abruf im Internet unter www.fraport.com/hauptversamm-

lung zur Verfügung. 

7. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Beherrschungs- und Ergebnisabführungsver-

trag zwischen der Fraport AG und der Fraport Facility Services GmbH 

Die Fraport AG beabsichtigt, mit ihrer 100%-igen Tochtergesellschaft Fraport Facility Services 

GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main einen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag abzu-

schließen. Der Vertrag bedarf zu seiner Wirksamkeit der Zustimmung der Hauptversammlung der 

Gesellschaft. 
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: 

Dem Abschluss des Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrags zwischen der Gesellschaft 

als Organträgerin und der Fraport Facility Services GmbH als Organgesellschaft wird zugestimmt. 

Da die Fraport AG die alleinige Gesellschafterin der Fraport Facility Services GmbH ist, sind Aus-

gleichszahlungen oder Abfindungen für außenstehende Gesellschafter gemäß §§ 304, 305 AktG 

nicht zu gewähren. Der abzuschließende Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag zwi-

schen der Gesellschaft als Organträgerin und der Fraport Facility Services GmbH als Organgesell-

schaft enthält eine Vorbemerkung mit der Beschreibung der Vertragsparteien und mit einem Hin-

weis auf das Ziel der Herstellung eines Organschaftsverhältnisses im Sinne der §§ 14 bis 17 Kör-

perschaftsteuergesetz (KStG). Der Vertrag hat den folgenden Inhalt: 

 

„Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag 

§ 1 – Leitung der Organgesellschaft 

1.1 Die Organgesellschaft unterstellt die Leitung ihrer Gesellschaft der Organträgerin. Die Or-

ganträgerin ist berechtigt, der Geschäftsführung der Organgesellschaft hinsichtlich der Lei-

tung der Gesellschaft Weisungen zu erteilen. Weisungen bedürfen der Textform. 

1.2 Die Geschäftsführung der Organgesellschaft ist verpflichtet, die Weisungen der Organträ-

gerin zu befolgen. 

1.3 Die Organträgerin kann der Geschäftsführung der Organgesellschaft nicht die Weisung er-

teilen, diesen Vertrag zu ändern, aufrecht zu erhalten oder zu beendigen. 

1.4 Der Geschäftsführung der Organgesellschaft obliegen weiterhin die Führung der Geschäfte 

und die Vertretung der Organgesellschaft. Die rechtliche Selbstständigkeit der Vertragspar-

teien bleibt unberührt. 

§ 2 – Informationsrechte 

2.1 Die Organträgerin kann jederzeit die Bücher, Schriften und sonstigen Geschäftsunterlagen 

der Organgesellschaft einsehen und Auskünfte über die rechtlichen, geschäftlichen und or-

ganisatorischen Angelegenheiten der Organgesellschaft verlangen. 

2.2 Die Organgesellschaft ist verpflichtet, der Organträgerin laufend über die geschäftliche Ent-

wicklung und über alle wesentlichen Geschäftsvorfälle zu berichten. 
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§ 3 – Gewinnabführung 

3.1 Die Organgesellschaft verpflichtet sich – vorbehaltlich der Bildung und Auflösung von Rück-

lagen nach Absatz 3.2 dieses Paragraphen – ihren ganzen Gewinn an die Organträgerin 

abzuführen. Für die Gewinnabführung gelten im Übrigen die Vorschriften des § 301 AktG 

in seiner jeweils gültigen Fassung entsprechend. 

3.2 Die Organgesellschaft kann mit Zustimmung der Organträgerin Beträge aus dem Jahres-

überschuss insoweit in andere Gewinnrücklagen (§ 272 Absatz 3 HGB) einstellen, als dies 

handelsrechtlich zulässig und bei vernünftiger kaufmännischer Beurteilung wirtschaftlich 

begründet ist. Während der Dauer dieses Vertrags gebildete andere Gewinnrücklagen 

(§ 272 Absatz 3 HGB) sind auf Verlangen der Organträgerin aufzulösen und als Gewinn 

abzuführen beziehungsweise gemäß § 302 Absatz 1 AktG in seiner jeweils gültigen Fas-

sung zu verwenden; § 4 dieses Vertrages bleibt unberührt. 

3.3 Von der Abführung ausgeschlossen sind insbesondere 

- ein Gewinnvortrag aus der Zeit vor Beginn dieses Vertrages, 

- Beträge aus der Auflösung von Gewinnrücklagen (§ 272 Absatz 3 HGB), die vor Be-

ginn dieses Vertrages gebildet worden sind und 

- Beträge aus der Auflösung von Kapitalrücklagen (§ 272 Absatz 2 HGB). 

3.4 Der Anspruch auf Gewinnabführung entsteht jeweils zum Ende des Geschäftsjahres der 

Organgesellschaft und ist ab diesem Zeitpunkt fällig. 

3.5 Die Organträgerin kann eine Vorababführung von Gewinnen verlangen, wenn und soweit 

die Zahlung einer Vorabdividende zulässig wäre. 

§ 4 – Verlustübernahme 

Für die Verlustübernahme gelten die Vorschriften des § 302 AktG in seiner jeweils gültigen Fas-

sung entsprechend. 

§ 5 – Wirksamwerden, Dauer, Kündigung 

5.1 Dieser Vertrag steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Hauptversammlung der Or-

ganträgerin und der Gesellschafterversammlung der Organgesellschaft. Dieser Vertrag 

wird mit der Eintragung seines Bestehens in das Handelsregister des Sitzes der Organge-

sellschaft wirksam. 
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5.2 Nach Eintritt der unter Absatz 5.1 dieses Paragraphen genannten Bedingungen gilt dieser 

Vertrag - mit Ausnahme der Übertragung der Leitungsmacht nach § 1 dieses Vertrages - 

rückwirkend erstmals ab Beginn des Geschäftsjahres der Organgesellschaft, in dem dieser 

Vertrag wirksam wird. 

5.3 Dieser Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Er kann von beiden Vertragspar-

teien zum Ablauf eines Geschäftsjahres der Organgesellschaft unter Einhaltung einer Kün-

digungsfrist von drei Monaten ordentlich gekündigt werden, erstmals zum Ablauf des Ge-

schäftsjahres der Organgesellschaft, das mindestens fünf Zeitjahre (60 Monate) nach dem 

Beginn der Verpflichtung zur Gewinnabführung oder Verlustübernahme gemäß Absatz 5.2 

dieses Paragraphen endet (Mindestlaufzeit). 

5.4 Davon unberührt bleibt das Recht zur Kündigung dieses Vertrags aus wichtigem Grund 

ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist. Als wichtiger Grund gilt insbesondere 

5.4.1 die Veräußerung oder jede andere Form der Übertragung (z.B. Einbringung) von 

Anteilen an der Organgesellschaft durch die Organträgerin (Organbeteiligung), die 

zur Folge hat, dass die Voraussetzungen der finanziellen Eingliederung der Organ-

gesellschaft in die Organträgerin nach den jeweils geltenden steuerlichen Vorgaben 

nicht mehr vorliegen, oder 

5.4.2 die formwechselnde Umwandlung (§§ 190 ff. UmwG), die Verschmelzung (§§ 2 ff. 

UmwG), Spaltung (§§ 123 ff. UmwG) oder Liquidation der Organträgerin oder der 

Organgesellschaft - eine formwechselnde Umwandlung jedoch nur dann, wenn nicht 

von der Rechtsform der Kapitalgesellschaft in die Rechtsform einer anderen Kapi-

talgesellschaft gewechselt wird -, 

sofern, im Falle einer Kündigung auf einen Zeitpunkt vor Ablauf der Mindestlaufzeit, damit 

jeweils zugleich ein wichtiger Grund für die steuerlich unschädliche Beendigung eines Er-

gebnisabführungsvertrages vor Ablauf der steuerlichen Mindestlaufzeit gegeben ist.  

5.5 Dieser Vertrag endet spätestens zum Ende des Geschäftsjahres, in dem ein außenstehen-

der Gesellschafter i. S. von § 304 AktG an der Organgesellschaft beteiligt ist. § 307 AktG 

in seiner jeweils gültigen Fassung gilt entsprechend. 

5.6 Endet dieser Vertrag, so hat die Organträgerin den Gläubigern der Organgesellschaft Si-

cherheit zu leisten. § 303 AktG in seiner jeweils gültigen Fassung gilt entsprechend. 

5.7 Die Kündigung bedarf der Schriftform. 
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§ 6 – Kosten 

Die im Zusammenhang mit dem Abschluss dieses Vertrages entstehenden Kosten trägt die Or-

ganträgerin. 

§ 7 – Schlussbestimmungen 

7.1 Bei der Auslegung dieses Vertrages sind die jeweiligen steuerlichen Vorschriften der Org-

anschaft in dem Sinne zu berücksichtigen, dass eine wirksame steuerliche Organschaft 

erwünscht ist. 

7.2 Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform, sofern nicht no-

tarielle Beurkundung vorgeschrieben ist, und jeweils der Zustimmung der Hauptversamm-

lung der Organträgerin und der Gesellschafterversammlung der Organgesellschaft, soweit 

es sich nicht um bloße Berichtigungen handelt; sie werden erst nach Eintragung der Ände-

rung im Handelsregister der Organgesellschaft wirksam. 

7.3 Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführ-

bar sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieses 

Vertrages nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung 

tritt diejenige wirksame oder durchführbare Bestimmung, die dem von den Vertragsparteien 

mit der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung verfolgten wirtschaftlichen Zweck 

am nächsten kommt. Entsprechendes gilt im Falle einer unbeabsichtigten Vertragslücke. 

7.4 Erfüllungsort und Gerichtsstand ist für beide Vertragsparteien Frankfurt am Main. 

Der Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist in einem gemeinsamen Vertragsbericht 

des Vorstands der Fraport AG und der Geschäftsführung der Fraport Facility Services GmbH näher 

erläutert und begründet. 

Von der Einberufung der Hauptversammlung an sind folgende Unterlagen über die Internetseite 

der Gesellschaft unter www.fraport.com/hauptversammlung zugänglich: 

 der Entwurf des Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrags zwischen der Fraport AG 

und der Fraport Facility Services GmbH; 

 die Jahresabschlüsse der Fraport AG und die Konzernabschlüsse (enthalten in den Ge-

schäftsberichten) für die Geschäftsjahre 2020, 2021 und 2022 sowie die zusammengefass-

ten Lageberichte der Fraport AG und des Konzerns (enthalten in den Geschäftsberichten) 

für diese Geschäftsjahre; 
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 die Jahresabschlüsse und Lageberichte der Fraport Facility Services GmbH für die Ge-

schäftsjahre 2020, 2021 und 2022; und 

 der nach § 293a AktG erstattete gemeinsame Bericht des Vorstands der Fraport AG und der 

Geschäftsführung der Fraport Facility Services GmbH. 

Die Unterlagen werden den Aktionären auch während der Hauptversammlung unter 

www.fraport.com/hauptversammlung zugänglich sein. 

8. Beschlussfassung über eine Ergänzung von § 14 der Satzung (Ort und Einberufung) und 

die Änderung von § 15 Abs. 5 der Satzung 

Mit Artikel 2 des Gesetzes zur Einführung virtueller Hauptversammlungen von Aktiengesellschaf-

ten und Änderung genossenschafts- sowie insolvenz- und restrukturierungsrechtlicher Vorschriften 

(BGBl. I 2022, S. 1166 ff.) wurde § 118a in das Aktiengesetz eingefügt. Dieser soll auch nach dem 

Auslaufen der gesetzlichen Sonderregelungen infolge der COVID-19 Pandemie die Durchführung 

virtueller Hauptversammlungen dauerhaft ermöglichen. Hierfür bedarf es einer Satzungsänderung, 

welche die virtuelle Hauptversammlung für maximal fünf Jahre ermöglicht. Nach § 118a Abs. 1 

Satz 1 AktG kann die Satzung entweder vorsehen (Alternative 1) oder den Vorstand ermächtigen, 

vorzusehen (Alternative 2), dass die Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre 

oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten wird. Eine solche Ermäch-

tigung des Vorstands im Sinne von § 118a Abs. 1 Satz 1 Alternative 2 AktG soll beschlossen wer-

den. Hierbei handelt es sich lediglich um eine Ermächtigung des Vorstands zur Durchführung vir-

tueller Hauptversammlungen, ohne dass bereits eine Entscheidung darüber getroffen ist, ob künf-

tige Hauptversammlungen wieder in virtueller Form oder als Präsenzveranstaltung stattfinden wer-

den. Für künftige Hauptversammlungen soll jeweils gesondert und unter Berücksichtigung der Um-

stände des jeweiligen Einzelfalls entschieden werden, ob von der Ermächtigung Gebrauch ge-

macht und eine Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung abgehalten werden soll. Der 

Vorstand wird seine Entscheidungen unter Berücksichtigung der Interessen der Gesellschaft und 

ihrer Aktionäre treffen und hierbei insbesondere die Wahrung der Aktionärsrechte ebenso wie As-

pekte des Gesundheitsschutzes der Beteiligten, Aufwand und Kosten sowie Nachhaltigkeitsfragen 

in den Blick nehmen. 

Durch eine redaktionelle Anpassung soll darüber hinaus klargestellt werden, dass die bisherige 

Regelung in § 15 Abs. 5 der Satzung, wonach der Vorstand auch im Rahmen einer Präsenz-Haupt-

versammlung die Ausübung von Aktionärsrechten im Wege elektronischer Kommunikation ermög-

lichen kann, unverändert erhalten bleibt. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen: 
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a) § 14 der Satzung der Gesellschaft wird um folgenden Absatz 3 ergänzt: 

„(3) Der Vorstand ist ermächtigt, vorzusehen, dass die Hauptversammlung ohne physi-

sche Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversamm-

lung abgehalten wird (virtuelle Hauptversammlung). Die vorstehende Ermächtigung 

ist befristet und gilt für Hauptversammlungen, die innerhalb von drei Jahren nach 

Eintragung dieser Satzungsregelung in das Handelsregister durchgeführt werden. 

Die Ermächtigung kann durch entsprechenden Beschluss der Hauptversammlung 

(auch mehrmals) verlängert oder erneuert werden.“ 

b) § 15 Abs. 5 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt neu gefasst: 

„(5) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre an einer Hauptversamm-

lung, die keine virtuelle Hauptversammlung im Sinne von § 14 Abs. 3 dieser Satzung 

ist, auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne einen Bevollmächtigten teilneh-

men und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege der 

elektronischen Kommunikation ausüben können (Online-Teilnahme). Der Vorstand 

ist ferner ermächtigt, Bestimmungen zum Umfang und zum Verfahren der Teil-

nahme und Rechtsausübung nach Satz 1 zu treffen. Die Bestimmungen werden mit 

der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht.“ 

9. Beschlussfassung über eine Ergänzung von § 16 der Satzung (Leitung und Ablauf) 

Grundsätzlich nehmen die Aufsichtsratsmitglieder persönlich an der Hauptversammlung teil. Nach 

§ 118 Abs. 3 Satz 2 AktG kann die Satzung jedoch bestimmte Fälle vorsehen, in denen die Teil-

nahme von Mitgliedern des Aufsichtsrats an der Hauptversammlung im Wege der Bild- und Ton-

übertragung erfolgen darf. Angesichts der fortschreitenden Digitalisierung des Geschäfts- und 

Rechtsverkehrs und um dem Aufsichtsrat der Gesellschaft zukünftig ausreichend Flexibilität zu 

gewähren, soll die Satzung der Gesellschaft daher vorsehen, dass für Aufsichtsratsmitglieder eine 

Teilnahme an der Hauptversammlung im Wege der Bild- und Tonübertragung ausnahmsweise ge-

stattet ist, falls sie dienstlich oder gesundheitlich bedingt verhindert sind, am Ort der Hauptver-

sammlung zugegen zu sein, oder mit erheblichem Zeit- oder Kostenaufwand verbundene Reisen 

zum Ort der Hauptversammlung in Kauf nehmen müssten. Bei Abhalten einer virtuellen Hauptver-

sammlung soll die Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern grundsätzlich im Wege der Bild- und 

Tonübertragung erfolgen dürfen, auch wenn kein vorgenannter Fall vorliegt. Die Erfahrungen, die 

Vorstand und Aufsichtsrat bereits im Rahmen der Durchführung virtueller Hauptversammlungen in 

den Jahren 2020 bis 2022 sammeln konnten, haben gezeigt, dass durch die digitale Zuschaltung 

von Aufsichtsratsmitgliedern keine Nachteile für die Gesellschaft oder die Aktionäre entstehen. 
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen: 

§ 16 der Satzung der Gesellschaft wird um folgende Absätze 4 und 5 ergänzt: 

„(4) Mitgliedern des Aufsichtsrats ist in Abstimmung mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden die Teil-

nahme an der Hauptversammlung im Wege der Bild- und Tonübertragung in den Fällen 

ausnahmsweise gestattet, in denen sie dienstlich oder gesundheitlich bedingt verhindert 

sind oder mit erheblichem Zeit- oder Kostenaufwand verbundene Reisen zum Ort der 

Hauptversammlung in Kauf nehmen müssten. 

(5) Den Mitgliedern des Aufsichtsrats, mit Ausnahme des Vorsitzenden der Hauptversammlung 

(Versammlungsleiter) und sofern ein solcher bestimmt bzw. gewählt wurde, dessen Stell-

vertreter, ist eine Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung nach § 14 Abs. 3 der Sat-

zung im Wege der Bild- und Tonübertragung auch dann gestattet, wenn kein Fall des vor-

stehenden § 16 Abs. 4 vorliegt.“ 

10. Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder und entsprechende Än-

derung von § 12 der Satzung (Vergütung) 

Die derzeit geltende, in § 12 der Satzung der Gesellschaft geregelte Vergütung der Aufsichtsrats-

mitglieder wurde von der ordentlichen Hauptversammlung vom 28. Mai 2019 beschlossen. Die 

ordentliche Hauptversammlung vom 26. Mai 2020 hat zudem gemäß § 113 Abs. 3 AktG die in § 12 

der Satzung festgesetzte Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder und das System, auf dem diese 

Vergütung basiert, bestätigt. 

Um dem Vergleich zur Vergütungsstruktur bei ähnlichen Unternehmen sowie den über die vergan-

genen Jahre zunehmend gestiegenen Anforderungen an die Tätigkeit und die Verantwortung der 

Mitglieder der Ausschüsse und deren Vorsitzenden Rechnung zu tragen, soll deren Vergütung – 

unter grundsätzlicher Beibehaltung der bisherigen Systematik – angehoben werden. Aufgrund der 

im Finanz- und Prüfungsausschuss sowie im Beteiligungs- und Investitionsausschuss im beson-

deren Maße gestiegenen Anforderungen, soll den unterschiedlichen Anforderungen entsprechend 

angemessen differenziert werden. 

Darüber hinaus soll in einem neuen § 12 Absatz 4 der Satzung klarer geregelt werden, dass Auf-

sichtsratsmitglieder, die während eines laufenden Geschäftsjahres in den Aufsichtsrat eintreten 

oder aus ihm ausscheiden, eine anteilige Vergütung für ihre Tätigkeit im Aufsichtsrat und in einem 

oder mehreren Ausschüssen erhalten. 
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Auf der Grundlage des Systems zur Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder gemäß untenstehender 

lit. a) soll die derzeitige Regelung in § 12 Absatz 1 der Satzung der Gesellschaft neu gefasst wer-

den. Die nachfolgende Neufassung von § 12 Absatz 1 der Satzung der Gesellschaft sowie die 

nachfolgende Ergänzung von § 12 der Satzung der Gesellschaft um einen neuen Absatz 4 sollen 

nach ihrem Wirksamwerden erstmals für das am 1. Januar 2024 beginnende Geschäftsjahr gelten. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen: 

a) System zur Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder 

Das System zur Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder richtet sich nach den gesetzlichen 

Vorgaben und berücksichtigt die Empfehlungen und Anregungen des Deutschen Corporate 

Governance Kodex. 

Die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats soll insgesamt ausgewogen sein und in ei-

nem angemessenen Verhältnis zur Verantwortung und den Aufgaben der Aufsichtsratsmit-

glieder und zur Lage der Gesellschaft stehen, wobei auch die Vergütungsregelungen an-

derer großer börsennotierter Gesellschaften berücksichtigt werden sollen. Zugleich leistet 

eine angemessene und sachgerechte Vergütung einen wichtigen Beitrag im Wettbewerb 

um herausragende Persönlichkeiten zur Besetzung des Aufsichtsrats und damit für die 

bestmögliche Überwachung und Beratung des Vorstands. Diese wiederum sind Vorausset-

zung für einen langfristigen Unternehmenserfolg. 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats sollen weiterhin entsprechend der Anregung in Ziffer G.18 

des Deutschen Corporate Governance Kodex eine reine funktionsbezogene Festvergütung 

erhalten. Eine erfolgsorientierte Vergütung sowie finanzielle oder nicht-finanzielle Leis-

tungskriterien sind nicht vorgesehen. Hierdurch wird der unabhängigen Kontroll- und Bera-

tungsfunktion des Aufsichtsrats, die nicht auf den kurzfristigen Unternehmenserfolg, son-

dern auf die langfristige Entwicklung der Gesellschaft ausgerichtet ist, am besten Rechnung 

getragen. Der Umfang der Arbeitsbelastung und des Haftungsrisikos der Aufsichtsratsmit-

glieder entwickelt sich in aller Regel nicht parallel zum geschäftlichen Erfolg des Unterneh-

mens beziehungsweise zur Ertragslage der Gesellschaft. Vielmehr bedarf es gerade in wirt-

schaftlich schwierigen Zeiten, in denen variable Vergütungsbestandteile in der Regel zu-

rückgehen, einer besonders intensiven Wahrnehmung der Beratungs- und Überwachungs-

funktion durch die Aufsichtsratsmitglieder. 

Die feste jährliche Vergütung beträgt unverändert EUR 105.000 für den Vorsitzenden des 

Aufsichtsrats, EUR 52.500 für den stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats und 

EUR 35.000 für jedes andere Mitglied des Aufsichtsrats. Für ihre Tätigkeit im Finanz- und 
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Prüfungsausschuss sowie im Beteiligungs- und Investitionsausschuss erhalten Mitglieder 

des Aufsichtsrats künftig eine zusätzliche feste jährliche Vergütung in Höhe von jeweils 

EUR 15.000 (bisher EUR 7.500). Der Vorsitzende des Finanz- und Prüfungsausschusses 

erhält künftig eine zusätzliche feste jährliche Vergütung in Höhe von EUR 40.000 (bisher 

EUR 35.000). Der Vorsitzende des Beteiligungs- und Investitionsausschusses erhält eine 

zusätzliche feste jährliche Vergütung in Höhe von EUR 30.000 (bisher EUR 17.500). Für 

ihre Tätigkeit in einem der sonstigen Ausschüsse erhalten Mitglieder des Aufsichtsrats künf-

tig eine zusätzliche feste jährliche Vergütung in Höhe von EUR 10.000 je Ausschuss (bisher 

EUR 7.500). Die Vorsitzenden der übrigen Ausschüsse erhalten eine zusätzliche feste jähr-

liche Vergütung in Höhe von EUR 20.000 je Ausschuss (bisher EUR 17.500). Die zusätzli-

che Vergütung von Ausschusstätigkeiten wird weiterhin für höchstens zwei Ausschussmit-

gliedschaften gezahlt. Die jeweilige Höhe der festen Vergütung berücksichtigt hierbei die 

konkrete Funktion und die Verantwortung der Mitglieder des Aufsichtsrats. So wird insbe-

sondere entsprechend der Ziffer G.17 des Deutschen Corporate Governance Kodex auch 

der höhere zeitliche Arbeitsaufwand des Vorsitzenden und des stellvertretenden Vorsitzen-

den des Aufsichtsrats sowie der Vorsitzenden und der Mitglieder des Finanz- und Prüfungs-

ausschusses sowie des Beteiligungs- und Investitionsausschusses durch eine entspre-

chende zusätzliche Vergütung angemessen berücksichtigt. Darüber hinaus wird für jede 

Teilnahme an Sitzungen des Aufsichtsrats oder seiner Ausschüsse weiterhin ein Sitzungs-

geld von EUR 1.000 gezahlt. Die Vergütung ist am Ende eines jeden Geschäftsjahres für 

das abgelaufene Geschäftsjahr zahlbar. 

Aufsichtsratsmitglieder, die dem Aufsichtsrat nur während eines Teils des jeweiligen Ge-

schäftsjahres angehören, erhalten eine entsprechend anteilige Vergütung. Entsprechendes 

gilt für die erhöhte Vergütung für den Aufsichtsratsvorsitzenden, den Vorsitzenden des Fi-

nanz- und Prüfungsausschusses, den Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden und die 

Vorsitzenden der weiteren Ausschüsse sowie die Vergütung für die Mitgliedschaft in einem 

Ausschuss gemäß § 12 Absatz 1 der Satzung. 

Über die funktionsbezogene Festvergütung hinaus sollen den Mitgliedern des Aufsichtsrats 

nach wie vor ihre notwendigen Auslagen und die auf ihre Vergütung und Sitzungsgelder 

entfallende Umsatzsteuer, falls sie diese gesondert in Rechnung stellen können und stellen, 

erstattet werden. Ferner kann die Gesellschaft auf ihre Kosten zu Gunsten der Aufsichts-

ratsmitglieder eine Haftpflichtversicherung abschließen, die die gesetzliche Haftpflicht für 

Vermögensschäden aus der Aufsichtsratstätigkeit abdeckt. 
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Die Hauptversammlung setzt die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats auf Vorschlag 

von Vorstand und Aufsichtsrat in der Satzung oder durch Beschluss fest. Derzeit ist die 

Vergütung in der Satzung festgesetzt. 

Die Hauptversammlung beschließt mindestens alle vier Jahre über die Vergütung der Mit-

glieder des Aufsichtsrats. Dabei ist auch ein Beschluss zulässig, der die bestehende Ver-

gütung bestätigt. Bestätigt die Hauptversammlung das jeweils zur Abstimmung gestellte 

Vergütungssystem nicht, wird spätestens in der darauffolgenden ordentlichen Hauptver-

sammlung ein überprüftes Vergütungssystem vorgelegt. Zur Vorbereitung des Beschlusses 

der Hauptversammlung prüfen Vorstand und Aufsichtsrat jeweils, ob die Vergütung, insbe-

sondere mit Blick auf ihre Höhe und Ausgestaltung, weiterhin im Interesse der Fraport AG 

liegt und in einem angemessenen Verhältnis zu den Aufgaben der Mitglieder des Aufsichts-

rats und zur Lage der Gesellschaft steht. Hierzu kann der Aufsichtsrat auch einen horizon-

talen Marktvergleich durchführen. Dabei kann sich der Aufsichtsrat von einem externen 

Vergütungsexperten beraten lassen. Bei Bedarf schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der 

Hauptversammlung eine geeignete Anpassung der Vergütung vor. 

Entsprechende Beschlussvorschläge an die Hauptversammlung werden gemäß der ge-

setzlichen Kompetenzordnung von Vorstand und Aufsichtsrat unterbreitet, um eine gegen-

seitige Kontrolle der beiden Gesellschaftsorgane zu ermöglichen. 

b) § 12 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt neu gefasst: 

„(1) Jedes Aufsichtsratsmitglied erhält eine feste, am Ende des Geschäftsjahres zahl-

bare Vergütung von € 35.000 pro vollem Geschäftsjahr. Die Vergütung nach Satz 1 

erhöht sich pro Geschäftsjahr für 

 den Aufsichtsratsvorsitzenden um € 70.000, 

 den Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden um € 17.500, 

 den Vorsitzenden des Finanz- und Prüfungsausschusses um € 40.000, 

 den Vorsitzenden des Beteiligungs- und Investitionsausschusses um 

€ 30.000, 

 die Vorsitzenden der sonstigen Ausschüsse um € 20.000, 

 die Mitglieder des Finanz- und Prüfungsausschusses und des Beteiligungs- 

und Investitionsausschusses um € 15.000, und 

 die Mitglieder der übrigen Ausschüsse um € 10.000 je Ausschuss. 

Diese zusätzliche Vergütung wird für höchstens zwei Ausschussmitgliedschaften 

gezahlt.“ 
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c) § 12 der Satzung der Gesellschaft wird um folgenden Abs. 4 ergänzt: 

„(4) Aufsichtsratsmitglieder, die dem Aufsichtsrat nur während eines Teils des jeweiligen 

Geschäftsjahres angehören, erhalten eine entsprechend anteilige Vergütung. Ent-

sprechendes gilt für die erhöhte Vergütung für den Aufsichtsratsvorsitzenden, den 

Vorsitzenden des Finanz- und Prüfungsausschusses, den Stellvertreter des Auf-

sichtsratsvorsitzenden und die Vorsitzenden der weiteren Ausschüsse sowie die 

Vergütung für die Mitgliedschaft in einem Ausschuss gemäß Absatz 1.“ 

d) Im Übrigen bleibt § 12 der Satzung der Gesellschaft unverändert. 

e) Die vorstehende Neufassung von § 12 Absatz 1 der Satzung der Gesellschaft sowie die 

vorstehende Ergänzung von § 12 der Satzung der Gesellschaft um einen neuen Absatz 4 

gelten nach ihrem Wirksamwerden erstmals für das am 1. Januar 2024 beginnende Ge-

schäftsjahr. Der Vorstand wird angewiesen, die Änderung der Satzung erst nach dem 1. Ja-

nuar 2024 zur Eintragung zum Handelsregister anzumelden. 

11. Beschlussfassung über die Änderung von § 9 Abs. 1 der Satzung (Einberufung und Be-

schlussfassung) 

Bislang können Aufsichtsratssitzungen gemäß § 9 Abs. 1 der Satzung schriftlich, per Telefax oder 

per E-Mail sowie in dringenden Fällen mündlich oder fernmündlich einberufen werden. Diese Re-

gelung soll einerseits offener für moderne elektronische Kommunikationsmittel ausgestaltet wer-

den; andererseits soll künftig ein höheres Maß an Flexibilität im Hinblick auf die Auswahl des Kom-

munikationsmittels gewährleistet sein. Aufsichtsratssitzungen sollen deshalb durch alle gebräuch-

lichen Telekommunikationsmittel einberufen werden können. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen: 

§ 9 Abs. 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

„(1) Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden vom Vorsitzende unter Mitteilung des Ortes und 

der Zeit der Versammlung und unter Einhaltung einer Frist von mindestens zwei Wochen 

einberufen. Die Einberufung kann schriftlich, per Telefax, per E-Mail, in anderer elektroni-

scher Form oder mittels sonstiger gebräuchlicher Kommunikationsmittel erfolgen. Der Vor-

sitzende kann diese Frist in dringenden Fällen bis auf fünf Tage abkürzen und die Sitzung 

mündlich oder fernmündlich einberufen. Im Übrigen gelten hinsichtlich der Einberufung des 

Aufsichtsrats die gesetzlichen Bestimmungen sowie die Regelungen der Geschäftsordnung 

für den Aufsichtsrat.“ 
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**** 

II. Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022 

(zu Punkt 6 der Tagesordnung) 

Der nachfolgende Vergütungsbericht stellt entsprechend den gesetzlichen Vorgaben des § 162 

Aktiengesetzes (AktG) und den Grundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance 

Kodex (DCGK) in seiner Fassung vom 28. April 2022 die Vergütung des Vorstands sowie des 

Aufsichtsrats der Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Frankfurt am Main (Fraport AG) dar. 

Er erläutert die Grundzüge des Vergütungssystems, welches für die Festsetzung der Vergütung 

Anwendung findet, und legt die im Geschäftsjahr 2022 jedem einzelnen gegenwärtigen sowie 

ehemaligen Mitglied des Vorstands und des Aufsichtsrats der Fraport AG gewährte und geschuldete 

Vergütung offen. Als gewährte und geschuldete Vergütung wird die Vergütung dargestellt, für welche die 

zugrundeliegende Tätigkeit mit Ablauf des Geschäftsjahres 2022 vollständig erbracht ist.  

Der Vergütungsbericht wurde durch die PricewaterhouseCoopers GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, gemäß den Anforderungen des § 162 Abs. 3 AktG 

einer formellen sowie, über die gesetzlichen Anforderungen hinaus, einer inhaltlichen Prüfung 

unterzogen. Der Vergütungsbericht sowie der beigefügte Vermerk über die Prüfung des 

Vergütungsberichts sind auf der Internetseite der Fraport AG unter 

www.fraport.com/de/investoren/publikationen-termine.html veröffentlicht.  

Abstimmung zum Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021 auf der Hauptversammlung 2022 

Der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021 wurde erstmals nach § 162 AktG erstellt und durch 

den Abschlussprüfer formell und auch inhaltlich geprüft. Der Vergütungsbericht über die den Mitgliedern 

des Vorstands und des Aufsichtsrats der Fraport AG im Geschäftsjahr 2021 individuell gewährte und 

geschuldete Vergütung wurde von der Hauptversammlung am 24. Mai 2022 mit einer Mehrheit von 

83,6 % gebilligt. 

Die Investoren gaben positive Rückmeldungen zum Aufbau und zur Transparenz des 

Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2021. Verbesserungsvorschläge wurden im vorliegenden 

Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022 berücksichtigt. Zugunsten einer noch höheren 

Transparenz wurde daher die Berichterstattung der kurzfristigen Performance-Vergütung (Tantieme) um 

weitere Details zu den individuellen nichtfinanziellen Zielen der Vorstandsmitglieder unter dem Abschnitt 

„Nichtfinanzielle Leistungskriterien“ erweitert. Darüber hinaus wurde die Ermittlung der Rückstellungen 

für die Pensionsverpflichtungen unter dem Abschnitt „Pensionsverpflichtungen“ näher erläutert. 
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Wechsel in der Zusammensetzung des Vorstands 

Im Geschäftsjahr 2022 gab es einen Wechsel in der Zusammensetzung des Vorstands der Fraport AG. 

Zum 30. September 2022 endete der Dienstvertrag von Michael Müller als Vorstand Arbeitsdirektor. 

Seine Nachfolge trat zum 1. November 2022 Julia Kranenberg an. Michael Müller ist weiterhin als freier 

Berater für das Unternehmen tätig, um noch laufenden Projekte zu begleiten, in denen er maßgeblich 

bereits als Vorstand Arbeitsdirektor involviert war. 

Vergütung der Mitglieder des Vorstands im Geschäftsjahr 2022 

Das aktuelle Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder gilt seit dem Geschäftsjahr 2020 und wurde 

auf der Hauptversammlung am 26. Mai 2020 mit einer Zustimmung von 94,2 % gebilligt. Gemäß § 120a 

Abs. 1 AktG beschließt die Hauptversammlung über die Billigung des vom Aufsichtsrat vorgelegten 

Vergütungssystems mindestens alle vier Jahre sowie bei jeder wesentlichen Änderung. 

Vergütungssystem 

Die Festlegung der Vorstandsvergütung erfolgt durch den Aufsichtsrat auf Vorschlag des 

Präsidialausschusses und wird regelmäßig geprüft. Der Aufsichtsrat orientiert sich bei der Festlegung 

der Vorstandsvergütung an folgenden Grundsätzen: 

Förderung der Unternehmensstrategie 

Das Vergütungssystem leistet in seiner Gesamtheit einen wesentlichen Beitrag zur Förderung und 

Umsetzung der Unternehmensstrategie, indem auf den Unternehmenserfolg bezogene 

Leistungskriterien definiert und diese mit jährlichen und mehrjährigen Zielsetzungen versehen werden. 

Harmonisierung mit Aktionärs- und Stakeholderinteressen 

Das Vergütungssystem leistet einen zentralen Beitrag zur Verknüpfung der Interessen des Vorstands 

mit den Interessen der Aktionäre und weiterer Stakeholder. Der überwiegende Teil der Performance-

Vergütung knüpft an die Leistung des Fraport-Konzerns und der Fraport-Aktie an. Zusätzlich verpflichtet 

sich der Vorstand, Fraport-Aktien während seiner Bestellung zu erwerben und dauerhaft zu halten. 

Langfristigkeit und Nachhaltigkeit 

Das Vergütungssystem incentiviert eine langfristige und nachhaltige Entwicklung des Fraport-Konzerns. 

Vor diesem Hintergrund wird die Performance-abhängige Vergütungskomponente überwiegend auf einer 

mehrjährigen Basis bemessen. Auch nichtfinanzielle Ziele fließen zur Unterstützung einer nachhaltigen 

Unternehmensentwicklung in die Bemessung der Performance-Vergütung ein. 
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Pay for Performance 

Die Leistung des Vorstands wird angemessen berücksichtigt und vergütet, indem adäquat gesetzte 

Leistungskriterien innerhalb der Performance-abhängigen Vergütungskomponenten Verwendung finden 

und die Performance-Vergütung zwischen null und einer betragsmäßigen Obergrenze (Cap) schwanken 

kann. 

Ziel-Gesamtvergütung 

Die Ziel-Gesamtvergütung ergibt sich aus der Summe aus Grundvergütung, Aufwand der vertraglichen 

Nebenleistungen, Aufwand der Versorgungszusage, Zielbetrag der kurzfristigen Performance-Vergütung 

(Tantieme) und Zielbetrag der mehrjährigen Performance-Vergütung (Performance Share Plan bzw. vor 

dem Geschäftsjahr 2020 Long-Term-Strategy Award und Long-Term-Incentive-Programm).  

Maximal-Gesamtvergütung 

Der Aufsichtsrat hat eine betragsmäßige Höchstgrenze (Maximal-Gesamtvergütung) für die Summe aus 

Grundvergütung, Aufwand der vertraglichen Nebenleistungen, Leistungen für die Versorgungszusage 

sowie kurzfristigen und langfristigen Performance-Vergütungskomponenten gemäß § 87a AktG Abs. 1 

Satz 2 Nr. 1 festgelegt. Diese beträgt für den Vorstandsvorsitzenden 3,0 Mio € und für die übrigen 

Vorstandsmitglieder jeweils 2,2 Mio €. Die Höchstgrenze bezieht sich auf die Summe der Zahlungen, die 

aus den Vergütungsregelungen für ein Geschäftsjahr resultieren. 

Die Summe der Zahlungen bzw. der Aufwendungen für das Geschäftsjahr 2022 kann erst nach Ablauf 

der vierjährigen Performance-Periode (2022 - 2025) der langfristigen Performance-Vergütung ermittelt 

werden. Dementsprechend kann erst im Vergütungsbericht 2025 darüber berichtet werden, wie die 

festgelegte Maximal-Gesamtvergütung eingehalten wurde.  

Angemessenheit 

Die Ziel- und Maximal-Gesamtvergütung wird in einem angemessenen Verhältnis zu den Aufgaben und 

Leistungen der Vorstandsmitglieder sowie zur Lage des Unternehmens festgelegt. Dabei wird auf die 

Üblichkeit der Vergütung im Vergleich zu anderen vergleichbaren Unternehmen (horizontaler Vergleich) 

sowie auf die vertikale Angemessenheit zur Vergütung des oberen Führungskreises und der 

Gesamtbelegschaft im Fraport Konzern, auch in ihrer zeitlichen Entwicklung (vertikaler Vergleich) 

geachtet. Die für den Horizontalvergleich gewählte Vergleichsgruppe besteht aus allen im MDAX 

gelisteten Unternehmen, da diese in Bezug auf Größe und Sitz der Gesellschaft gut mit Fraport 

vergleichbar sind. 
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Durchgängigkeit des Vergütungssystems 

Der Aufsichtsrat achtet darauf, dass das Vergütungssystem des Vorstands und das des oberen 

Führungskreises gleichgerichtete Anreize setzt, einheitliche Ziele verfolgt und gemeinsam die langfristige 

Konzernstrategie vorantreibt. 

Wettbewerbervergleich 

Es werden Anreize zur langfristigen Outperformance am Kapitalmarkt gesetzt, indem eine relative 

Erfolgsmessung (relativer TSR) gegenüber den Unternehmen des MDAX in der langfristigen 

Performance-Vergütung vorgenommen wird. 

Compliance und Marktüblichkeit 

Bei der Gestaltung des Vergütungssystems wird die aktuelle Marktpraxis berücksichtigt sowie eine 

Konformität mit den gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen sichergestellt. 

Die Vergütung der Vorstandsmitglieder des Fraport-Konzerns gilt seit dem 1. Januar 2020. 

Vergütungsansprüche, einschließlich solcher aus den bislang einschlägigen Regelungen zur 

Performance-Vergütung, für Zeiten vor dem 1. Januar 2020 richten sich weiterhin nach den diesen 

jeweils zugrunde liegenden vertraglichen Regelungen. 

Die folgende Übersicht stellt eine Zusammenfassung des derzeitigen Vergütungssystems des Vorstands 

dar: 

Element Vergütungssystem 

 

Erfolgsunabhängige Komponenten 

 

Fixum  Fixe Grundvergütung 

 Jährliche Angemessenheitsprüfung  

 

 

 

Nebenleistungen 

 Privatnutzung eines Dienstwagens mit optionaler Fahrerge-

stellung 

 Unentgeltliche private Inanspruchnahme des VIP-Services 

der Fraport AG auf Lebenszeit auch für Familienmitglieder  

 Manager-Check-up  
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 Zahlung des hälftigen gesetzlichen Rentenversicherungs-

beitrags  

 Zuschuss zur gesetzlichen bzw. privaten Krankenversiche-

rung nach den gesetzlichen Regelungen 

 

Erfolgsabhängige Komponenten 

 

 

Kurzfristige Performance abhän-

gige Vergütung  

(Tantieme) 

 

 Tantieme als marktübliches Zielbonus-System 

 60 % EBITDA  

 40 % ROFRA  

 Begrenzung bei 150% des Zielbetrags  

 Modifier (0,9-1,1) zur Beurteilung der kollektiven Leistung 

des Vorstands sowie von Environmental, Social und Gover-

nance Zielen (ESG)  

 

Langfristige Performance ab-

hängige Vergütung 

(PSP) 

 4-jährige Performance-Periode 

 Begrenzung bei 150 % des Zuteilungswerts  

 Leistungskriterien: 

 70% Earnings per Share (EPS) 

 30% relativer Total Shareholder Return (TSR) gegen 

den MDAX  

 

Sonstige Vereinbarungen 

 

Maximalvergütung Maximale Gesamtvergütung nach § 87a Abs. 1 Satz 2 Nr 1 

AktG für die Summe aller erfolgsabhängigen und erfolgsunab-

hängigen Vergütungskomponenten 

Aktienhalteverpflichtung Verpflichtung zum Erwerb von Aktien der Fraport AG in Höhe 

einer Jahresbruttogrundvergütung innerhalb von 5 Jahren  

Clawback/Malus Clawback und Malus-Regelungen zur Möglichkeit der teilwei-

sen oder vollständigen Reduzierung beziehungsweise Rückfor-

derung der variablen Vergütung 
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Nebentätigkeit 

 

 Vergütungsleistungen konzerninterner Aufsichtsratsman-

date werden auf die Vergütung angerechnet 

 Konzernfremde Aufsichtsratsmandate erfordern die Geneh-

migung des Aufsichtsrats und dessen Entscheidung, ob 

Vergütungsleistungen auf die Vergütung angerechnet wer-

den  

 

Nachträgliches  

Wettbewerbsverbot 

 

 für die Dauer von zwei Jahren  

 Zahlung einer monatlichen Karenzentschädigung (50% des 

Durchschnitts der vertragsmäßigen Leistungen der letzten 

drei Geschäftsjahre)  

 Anrechnung auf das Ruhegehalt gemäß dienstvertraglicher 

Versorgungsregelung 

Abfindungszahlung 

bei vorzeitiger Beendigung 

der Vorstandstätigkeit 

 Anspruch im Falle eines Widerrufs der Bestellung ohne 

wichtigen Grund  

 Begrenzt auf zwei Jahresgesamtvergütungen bzw. auf die 

Vergütung der Restlaufzeit des Dienstvertrags (Abfindungs-

Cap) 

 

Sonstige Leistungen 

 

 Abschluss einer D&O-Versicherung und Unfallversicherung  

 Private Nutzung der mobilen Endgeräte 

 Anspruch auf einen kostenfreien Parkplatz am Flughafen 

Frankfurt nach Beendigung der Vorstandstätigkeit  

 

Erfolgsunabhängige Komponenten  

Grundvergütung (Fixum) 

Während der Laufzeit des geschlossenen Dienstvertrags (bei Erstbestellung drei Jahre, bei 

Wiederbestellung in der Regel fünf Jahre) wird den Vorstandsmitgliedern über die vereinbarte Laufzeit 

eine individuell vertraglich vereinbarte fixe Grundvergütung gezahlt. Diese orientiert sich am 

Verantwortungsbereich des jeweiligen Vorstandsmitglieds. Die Höhe des festen Jahresgehalts wird 

regelmäßig auf ihre Angemessenheit geprüft.  

Nebenleistungen 

Darüber hinaus enthält die Vergütung der Vorstandsmitglieder Sach- und sonstige Bezüge 

(Nebenleistungen). Als Sachbezüge werden insbesondere die dem Lohnsteuerabzug unterworfenen 

geldwerten Vorteile aus der privaten Inanspruchnahme der Dienstwagen mit optionaler Fahrergestellung 
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gewährt. Außerdem besteht die Möglichkeit, den VIP-Service der Fraport AG unentgeltlich auch privat 

und in Begleitung von Familienangehörigen in Anspruch zu nehmen, sowie die Möglichkeit zur 

Inanspruchnahme eines Manager-Check-up im Turnus von zwei Jahren. Die jeweiligen Sachbezüge 

werden als geldwerter Vorteil versteuert, die Steuer trägt die Fraport AG. Diese Sachbezüge stehen allen 

Vorstandsmitgliedern prinzipiell in gleicher Weise zu, die Höhe variiert je nach der persönlichen Situation. 

Zudem erhalten die Vorstandsmitglieder bei freiwilliger gesetzlicher Rentenversicherung die Hälfte des 

Gesamtbeitrags beziehungsweise bei nicht freiwilliger Rentenversicherung die Hälfte des bei 

gesetzlicher Rentenversicherung zu zahlenden Gesamtbeitrags erstattet. Für die Beiträge zur freiwillig 

gesetzlichen beziehungsweise privaten Kranken- und Pflegeversicherung erhält jedes Vorstandsmitglied 

im Rahmen der gesetzlichen Regelung einen steuerfreien Arbeitgeberzuschuss. 

Pensionsverpflichtungen 

Die Vorstandsmitglieder haben Anspruch auf eine Alters- und Hinterbliebenenversorgung. Ein Anspruch 

auf Ruhegehalt entsteht grundsätzlich, wenn das Vorstandsmitglied während der Dauer des Vertrags 

dauernd dienstunfähig wird oder während der Laufzeit oder mit Ablauf des Vertrags aus dem aktiven 

Dienst der Gesellschaft ausscheiden sollte. Im Falle des Ablebens eines Vorstandsmitglieds erhalten die 

Hinterbliebenen Hinterbliebenenversorgung.  

Seit 2012 ernannte Vorstandsmitglieder erhalten eine Versorgungszusage auf der Basis eines 

beitragsorientierten Systems. Dieses sieht vor, dass nach Eintritt eines Versorgungsfalls ein einmaliges 

Versorgungskapital oder ein lebenslanges Ruhegehalt gezahlt wird. Das Versorgungskapital baut sich 

auf, indem die Fraport AG jährlich 40 % der gewährten Jahresbruttogrundvergütung auf einem 

Versorgungskonto gutschreibt. Das am Ende des Vorjahres angesammelte Versorgungskapital verzinst 

sich jährlich entsprechend mit dem für die Bewertung von Altersversorgungsverpflichtungen in der 

deutschen Handelsbilanz der Fraport AG zum Ende des Vorjahres verwendeten Zinssatz gemäß § 253 

Absatz 2 HGB, mindestens mit 3 % und höchstens mit 6 %. Bei Zahlung eines lebenslangen Ruhegehalts 

wird dieses jährlich zum 1. Januar um 1 % erhöht. Eine weitergehende Anpassung findet nicht statt. 

Beträgt beim Eintritt des Versorgungsfalls wegen dauernder Dienstunfähigkeit das erreichte 

Versorgungskapital weniger als 600 Tsd €, wird es von der Fraport AG auf diese Summe aufgestockt. 

Im Falle des Ablebens während des Bezugs von Ruhegehalt hat die Witwe beziehungsweise der Witwer 

Anspruch auf 60 % des zuletzt gewährten Ruhegehalts, Halbwaisen erhalten jeweils 10 % und 

Vollwaisen jeweils 25 % des zuletzt gewährten Ruhegehalts. 
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Das Ruhegehalt eines Vorstandsmitglieds, das vor 2012 in den Vorstand berufen wurde, bestimmt sich 

davon abweichend nach einem prozentualen Anteil einer fest vertraglich vereinbarten 

Bemessungsgrundlage, wobei der prozentuale Anteil mit der Bestelldauer des Vorstandmitglieds jährlich 

um 2,0 %-Punkte bis auf maximal 75 % steigt. Für den Fall der Dienstunfähigkeit beträgt der 

Versorgungssatz mindestens 55 % des jeweiligen festen Jahresbruttogehalts beziehungsweise der 

vertraglich vereinbarten Bemessungsgrundlage. Im Falle des Ablebens während des Bezugs von 

Ruhegehalt hat die Witwe beziehungsweise der Witwer Anspruch auf 60 % des zuletzt gewährten 

Ruhegehalts, Halbwaisen erhalten jeweils 12 % und Vollwaisen jeweils 20 % des zuletzt gewährten 

Ruhegehalts. Mit Wirkung zum 1. Januar eines jeden Jahres werden die Ruhegehälter nach billigem 

Ermessen unter Berücksichtigung der Belange des ehemaligen Vorstandsmitglieds und der 

wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft angepasst. Die Anpassungsverpflichtung gilt als erfüllt, wenn die 

Anpassung nicht geringer ist als der Anstieg des Verbraucherpreisindexes für die Lebenshaltung aller 

privaten Haushalte in Deutschland. 

Die Versorgungszusagen für die aktiven Vorstandsmitglieder stellen sich wie folgt dar: 

Pensionsverpflichtungen nach IFRS    

in Tsd € Verpflichtung 
31.12.2021 

Veränderung 
2022 

Verpflichtung 
31.12.2022 

    
Dr. Stefan Schulte 8.804,1 –2.346,2 6.457,9 
Anke Giesen 1.685,1 +5,9 1.691,0 
Julia Kranenberg (Vorstandsmitglied seit 01.11.2022) – +30,9 30,9 
Michael Müller (Vorstandsmitglied bis 30.9.2022) 1.564,3 +221,9 1.786,2 
Dr. Pierre Dominique Prümm 636,1 –26,2 609,9 
Prof. Dr. Matthias Zieschang 4.661,1 –1.277,5 3.383,6 
Gesamt 17.350,7 –3.391,2 13.959,5 

 
Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen sind gemäß IAS 19 (International 

Accounting Standards) unter Anwendung des Anwartschaftsbarwertverfahrens „Projected Unit Credit 

Method“ und eines Zinssatzes von 3,69 % (im Vorjahr: 0,90 %) ermittelt worden. Es wurde eine 

Rentenentwicklung von 2,25 % p. a. (im Vorjahr: 1,75 % bis 2,25 % p. a.) unterstellt. Für die 

Sterblichkeitsrate wurden die Richttafeln 2018G von Prof. Dr. Klaus Heubeck angewendet. Bei den 

Berechnungen wurde für die aktiven Vorstandsmitglieder wie im Vorjahr keine Gehaltsentwicklung und 

Fluktuation unterstellt. 

Erfolgsabhängige Komponenten 

Kurzfristige Performance-Vergütung (Tantieme) 

Die Tantieme honoriert den Beitrag zur operativen Umsetzung der Unternehmensstrategie in einem 

konkreten Geschäftsjahr. Der Tantieme liegt ein marktübliches Zielbonus-System zugrunde. Grundlage 

der Tantiemenzahlung ist ein im Dienstvertrag festgelegter Zielbetrag, der einer Zielerreichung von 

100 % entspricht. Insgesamt ist eine Zielerreichung von 0 % bis 150 % möglich, die von finanziellen und 
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nichtfinanziellen Leistungskriterien abhängt. Der Gesamtauszahlungsbetrag aus der Tantieme ist somit 

auf 150 % des Zielbetrags begrenzt. Im Falle eines unterjährigen Ein- oder Austritts wird die Tantieme 

auf einer pro-rata-temporis-Basis gekürzt. Die der Tantieme zugrunde liegenden Leistungskriterien und 

Ziele sowie die Fälligkeitsregelungen bleiben davon unberührt. 

Die Tantieme für das Geschäftsjahr 2022 beträgt bei einer Zielerreichung von 100 % und Nichteingreifen 

von Malus- und Clawback-Kürzungen für Dr. Stefan Schulte 611 Tsd €, für Prof. Dr. Matthias Zieschang 

508 Tsd €, für Anke Giesen und Michael Müller jeweils 443 Tsd € sowie für Dr. Pierre Dominique Prümm 

und Julia Kranenberg jeweils 200 Tsd €. Für Michael Müller und Julia Kranenberg erfolgt aufgrund des 

unterjährigen Wechsels jeweils eine anteilige Zahlung der Tantieme. 

  

Neben finanziellen Leistungskriterien werden auch nichtfinanzielle Leistungskriterien festgelegt, die über 

einen sogenannten „Modifier“ bei der Ermittlung der Auszahlungshöhe Berücksichtigung finden. 

Die Auszahlung der Tantieme für ein abgelaufenes Geschäftsjahr erfolgt innerhalb eines Monats nach 

der Billigung des Konzernabschlusses für das relevante Geschäftsjahr durch den Aufsichtsrat. 

Finanzielle Leistungskriterien  

Die finanziellen Leistungskriterien der Tantieme knüpfen an das EBITDA und den ROFRA als 

bedeutende Mess- und Steuergrößen des Fraport-Konzerns für das jeweilige Geschäftsjahr an: 

 EBITDA bezeichnet das operative Konzern-Ergebnis und wird bei der Tantiemeberechnung mit 

60 % gewichtet. Als Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen reflektiert das 

EBITDA die Ertragskraft des Fraport-Konzerns und stellt einen bedeutsamen Indikator für die 

Leistung des Vorstands dar.  

Kurzfristige Performance Vergütung (Tantieme)

Zielerreichung (0-150%)

Finanzielle Leistungskriterien Nichtfinanzielle 
Leistungskriterien

(Modifier)

EBITDA

Kollektive Leistung 
des Vorstandes
ESG-Ziele

ROFRA

Zielbetrag
in €

Auszahlungs
betrag in € 

(Cap bei 150% 
des Zielbetrags)=

Gewichtung: 60% Gewichtung: 40% Bandbreite 0,9 - 1,1
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 Der ROFRA („Return on Fraport-Assets“) stellt die Verzinsung auf das eingesetzte Vermögen und 

damit die Kapitaleffizienz dar und wird bei der Tantiemeberechnung mit 40 % gewichtet.  

Für beide Leistungskriterien werden jeweils ein Zielwert sowie ein oberer und unterer Schwellenwert 

festgelegt. Bei Erreichen des jeweiligen Zielwerts beträgt der Zielerreichungsgrad 100 %. Der vertraglich 

festgelegte obere und untere Schwellenwert liegt bei jeweils 33,33 % Zielwertabweichung. Bei Erreichen 

des jeweiligen unteren Schwellenwerts beträgt die Zielerreichung 50 %. Wird dieser Schwellenwert 

unterschritten, beträgt die Zielerreichung 0 %. Somit ist ein kompletter Ausfall der Tantieme möglich. Bei 

Erreichen oder Überschreiten des jeweiligen oberen Schwellenwerts ergibt sich ein maximaler 

Zielerreichungsgrad von 150 %. Zwischen dem Zielwert und den Schwellenwerten entwickelt sich der 

Zielerreichungsgrad jeweils linear. Zur Ermittlung der Tantieme wird der jeweilige Zielerreichungsgrad 

entsprechend seiner Gewichtung mit dem Zielbetrag multipliziert. 

Es wurden für die EBITDA- und ROFRA-Leistungskriterien gemäß dem vom Aufsichtsrat beschlossenen 

Wirtschaftsplan 2022 die unten genannten Zielwerte festgelegt. Für das Geschäftsjahr 2022 errechnet 

sich mit einem erreichten EBITDA in Höhe von 1.029,8 Mio € und eines ROFRA in Höhe von 6 % eine 

gewichtete Zielerreichung von insgesamt 147,38 %. 

Zielerreichung       

Leistungskriterium Unterer Schwel-
lenwert (50 % 

Zielerreichung) 

Oberer Schwel-
lenwert (150 % 
Zielerreichung) 

Zielwert (100 % 
Zielerreichung) 

Ist-Wert Zielerrei-
chungsgrad 

gewichtete Ziel-
erreichung 

       
EBITDA (in Mio €) 
Gewichtung 60 % 526,4 1.052,8 789,6 1.029,8 145,64% 87,38% 
ROFRA (in %) Ge-
wichtung 40 % 2,4 4,8 3,6 6,0 150,00% 60,00% 

 
 

Nichtfinanzielle Leistungskriterien 

Zur Integration von nichtfinanziellen und weiteren qualitativen Leistungskriterien in das 

Vorstandsvergütungssystem sowie zur Beurteilung der kollektiven Leistung des Vorstands als 

Gesamtgremium sieht die Tantieme einen sogenannten „Modifier“ mit einer Bandbreite von 0,9 bis 1,1 

vor. Mithilfe des Modifiers wird die kollektive Leistung des Vorstands sowie die Zielerreichung von 

nichtfinanziellen Leistungskriterien beurteilt. Die Festsetzung des Modifiers erfolgt anhand eines vorab 

festgelegten Kriterienkatalogs. Diese Kriterien umfassen auch auf Nachhaltigkeit ausgerichtete ESG-

Ziele. Als mögliche Kriterien für den Modifier kommen in Betracht: 
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 Strategische Unternehmensziele wie die Erreichung wichtiger strategischer Unternehmensziele 

(einschließlich Mergers & Acquisitions), die Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat oder die 

nachhaltige strategische, technische oder strukturelle Unternehmensentwicklung; 

 Environmental Social Governance (ESG)-Ziele wie Arbeitssicherheit und Gesundheit, Compliance, 

Energie und Umwelt, Kundenzufriedenheit, Mitarbeiterbelange oder Unternehmenskultur. 

Die konkreten Leistungskriterien für das jeweilige Geschäftsjahr werden vor Beginn des entsprechenden 

Geschäftsjahres durch den Aufsichtsrat festgelegt. Dabei handelt es sich um zwei bis vier 

Leistungskriterien je Geschäftsjahr, wobei mindestens eines dieser Leistungskriterien ein ESG-Ziel sein 

muss. Nach Ablauf des Geschäftsjahrs bestimmt der Aufsichtsrat den Modifier in der Bandbreite von 0,9 

bis 1,1 nach sachgemäßem Ermessen in Abhängigkeit der Zielerreichung der jeweiligen festgelegten 

Modifier-Leistungskriterien.  

 

Für das Geschäftsjahr 2022 wurden ein ESG-Ziel und ein strategisches Unternehmensziel vom Auf-

sichtsrat beschlossen: 

 

1. Masterplan und Maßnahmepaket CO2-Reduzierung  

(Gewichtung 50 %) 

Mit der Umwelterklärung 2018 hat der Vorstand das Klimaschutzziel verabschiedet: „Reduktion der CO2-

Emissionen um 65 % auf 80.000 Tonnen bis zum Jahr 2030 (Fraport AG).“ 

Für das Geschäftsjahr 2022 wurden dahingehend zwei gleich gewichtete Teilziele vereinbart: 

 Erstellung eines umfassenden Masterplans zur vollständigen Dekarbonisierung des Fraport-

Konzerns am Standort Frankfurt 

 Entwicklung und Umsetzung eines Maßnahmenreportings inklusive zugehörigem Tool zur 

zielgerichteten Umsetzungs- und Fortschrittskontrolle des Dekarbonisierung-Masterplans 

Die Zielerreichung für das jeweilige Teilziel wurde wie folgt festgelegt: 

 110 % Zielerfüllung bis zur Aufsichtsratssitzung Q3 2022 

 100 % Zielerfüllung bis zur Aufsichtsratssitzung Q4 2022 

 Die vorgenannten Zielerfüllungen werden um 20 Prozentpunkte reduziert, sofern die CO2-

Emissionen im Jahr 2022 trotz Verkehrssteigerung über denen des Jahres 2020 mit 129.300 

Tonnen CO2 am Standort Frankfurt liegen. 

Das Ziel wurde zu 100 % erreicht. Der vom Vorstand verabschiedete Masterplan Dekarbonisierung sowie 

die Entwicklung und Umsetzung aller Schritte für die Einführung eines Maßnahmenreportings 
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einschließlich dazugehörigem Tool wurden in der Sitzung Q4 2022 vom Aufsichtsrat zur Kenntnis 

genommen. Die CO2-Emissionen lagen in 2022 mit 113.199 Tonnen unter dem Wert des Jahres 2020.  

 

2. Luftsicherheitskontrollen gemäß § 5 LuftSiG (Vorbereitende Aufgaben zur Übernahme der 

Steuerung)  

(Gewichtung 50 %) 

Fraport übernimmt gemäß Vertrag mit dem Bundesministerium des Inneren und für Heimat die 

Verantwortung für die Steuerung der Luftsicherheitskontrollen § 5 LuftSiG zum 1. Januar 2023.  

Ziel ist die Erfüllung der umfangreichen Vorbereitungen zur Übernahme der Steuerung in den Bereichen 

Dienstleisterverträge, Gebührenkalkulation sowie Aufbau Fraport-interner Einheiten insbesondere für die 

Steuerung bis zum 31.12.2022. 

Die Zielerreichung wurde wie folgt festgelegt: 

 120 %, wenn die vorgenannten Teilprojekte vollständig abgeschlossen werden und in der 

Aufsichtsratssitzung Q4 2022 ein Konzept für die Überarbeitung der Kontrollstelleninfrastruktur 

vorgestellt wird, welches eine deutliche Verbesserung bei Effizienz und Passagierzufriedenheit 

erwarten lässt. 

 100 %, wenn die vorgenannten Teilprojekte vollständig abgeschlossen werden. 

Das Ziel wurde zu 120 % erreicht. Die Aufgaben wurden zum Stichtag 31.12.2022 vollumfänglich erfüllt, 

und es wurde ein Konzept für die Überarbeitung der Kontrollstelleninfrastruktur in der Strategieklausur 

des Aufsichtsrats im September 2022 vorgestellt. 

Seit 1. Januar 2023 verantwortet Fraport am Flughafen Frankfurt die Organisation, Steuerung und 

Durchführung der rund 170 Luftsicherheitskontrollen. Der Einsatz neuer Technik und innovativer 

Spurkonzepte ermöglicht den Kunden und Passagieren mehr Komfort und geringere Wartezeiten bei 

gleichbleibend hohen Sicherheitsstandards. 

Die Erfüllung der vorgenannten nichtfinanziellen und qualitativen Leistungskriterien für das Geschäftsjahr 

2022 wurden vom Aufsichtsrat unter Berücksichtigung einer durchschnittlichen Zielerreichung von 110 % 

für alle Vorstandsmitglieder mit einem Modifier von 1,1 beschlossen. 

Die Zielbeträge, Zielerreichungen und Auszahlungsbeträge der Tantieme für das Geschäftsjahr 2022 

stellen sich wie folgt dar: 
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Tantieme 2022 auf einen Blick 

in Tsd € Zielbetrag (100 
% Zielerrei-

chung) 

Zielerreichung 
(max. 150 %) 

Finanzielle 
Leistungskrite-

rien 

Zielerreichung 
(max. Modifier 

1,1) 
Nichtfinanzielle 
Leistungskrite-

rien 

errechneter 
Auszahlungs-

betrag 

Max. Auszah-
lungsbetrag 
(150 % vom 
Zielbetrag) 

      
Dr. Stefan Schulte 611,0 147,38% 1,1 990,5 916,5 
Anke Giesen 443,0 147,38% 1,1 718,2 664,5 
Julia Kranenberg 1) 33,3 147,38% 1,1 54,0 50,0 
Michael Müller 1) 332,3 147,38% 1,1 538,6 498,4 
Dr. Pierre Dominique Prümm 200,0 147,38% 1,1 324,2 300,0 
Prof. Dr. Matthias Zieschang 508,0 147,38% 1,1 823,6 762,0 
         
1) Anteilige Tantieme 2022 aufgrund des unterjährigen Beginns bzw. der unterjährigen Beendigung der Vorstandstätigkeit  
 

 

Long-Term Incentive-Programm (LTIP) vor 2020 

Den Vorstandsmitgliedern der Fraport AG wurde vor dem Geschäftsjahr 2020 jährlich eine im 

Dienstvertrag vereinbarte Anzahl virtueller Aktien, so genannte „Performance Shares”, unter dem 

Vorbehalt und in Abhängigkeit von der Erreichung im Voraus definierter Leistungskriterien zugeteilt. 

Nach Ablauf von vier Geschäftsjahren (Performance-Periode) werden für diese Leistungskriterien 

Zielerreichungsgrade festgestellt und die diesem Grad entsprechende finale Anzahl Performance Shares 

ermittelt. Als Leistungskriterien sind der Gewinn pro Aktie (Earnings Per Share – EPS) mit einer 

Gewichtung von 70 % und der Rang Total Shareholder Return MDAX mit einer Gewichtung von 30 % 

maßgeblich. 

Um den Grad der Zielerreichung für das EPS festzustellen, wird das gewichtete durchschnittliche Plan-

EPS während der Performance-Periode auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Zuteilung gültigen 

strategischen Planung mit dem tatsächlich erreichten, gewichteten durchschnittlichen EPS verglichen. 

Für die Berechnung der gewichteten Durchschnittswerte je vierjähriger Performance-Periode wird das 

erste Geschäftsjahr mit 40 %, das zweite mit 30 %, das dritte mit 20 % und das vierte Geschäftsjahr mit 

10 % gewichtet. 

Der Grad der Zielerreichung für den Rang Total Shareholder Return MDAX wird ermittelt, indem der 

gewichtete durchschnittliche Rang der Fraport AG unter allen MDAX-Unternehmen im Hinblick auf den 

Total Shareholder Return (Aktienkursentwicklung und Dividenden) bezogen auf die vierjährige 

Performance-Periode festgestellt wird. Wie beim Leistungskriterium EPS werden die vier relevanten 

Geschäftsjahre absteigend gewichtet.  

Zur Ermittlung der Auszahlung wird die finale Anzahl Performance Shares mit dem gewichteten 

durchschnittlichen Kurs der Fraport AG-Aktie an den ersten 30 Börsenhandelstagen, die unmittelbar auf 

den letzten Tag der Performance-Periode folgen, multipliziert. Die Auszahlung ist begrenzt auf 150 % 

der zugeteilten Performance Shares multipliziert mit dem gewichteten durchschnittlichen Kurs der 

Fraport AG-Aktie an den ersten 30 Börsenhandelstagen des Zuteilungsjahres. Darüber hinaus wurden 
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für alle ausgelobten LTIP Tranchen dienstvertragliche Höchstbeträge festgelegt, die bei Dr. Stefan 

Schulte maximal 810,0 Tsd €, bei Julia Kranenberg und Dr. Pierre Dominique Prümm jeweils maximal 

350,0 Tsd € und bei den übrigen Vorstandmitgliedern jeweils 616,5 Tsd € betragen.  

 

Langfristige Performance-Vergütung (Performance Share Plan) seit 2020 

Als langfristige Performance-Vergütung wurde der bisherige LTIP zum 01. Januar 2020 in einen 

Performance Share Plan (PSP) mit einer weiterhin vierjährigen Performance-Periode umgestaltet. Dabei 

wurde der dreijährige Long-Term Strategy Award abgeschafft und die Zielbeträge in das neue PSP 

überführt, um das Vergütungssystem zu vereinfachen und die Vergütung noch nachhaltiger und 

langfristiger aufzustellen. Der Performance Share Plan entspricht dem von der Hauptversammlung am 

26. Mai 2020 gemäß § 120a Absatz 1 gebilligtem Vergütungssystem. 

Bei Planbeginn wird jedem Vorstandsmitglied ein im Dienstvertrag festgelegter Zielbetrag in € als 

Zuteilungswert in Aussicht gestellt. Dieser Zuteilungswert beträgt für das Geschäftsjahr 2022 für Dr. 

Stefan Schulte 849 Tsd €, für Dr. Pierre Dominique Prümm und Julia Kranenberg jeweils 379 Tsd € und 

für die übrigen Vorstandsmitglieder jeweils 647 Tsd €. Dieser Betrag wird durch den initialen Fair Value 

(d. h. den finanzmathematisch ermittelten Zeitwert nach dem Rechnungslegungsstandard IFRS 2, 

Anteilsbasierte Vergütung) je Performance Share zum Beginn der Performance-Periode dividiert, woraus 

sich die vorläufige Zahl zugeteilter virtueller Performance Shares ergibt. 

Die Zielerreichung für den PSP bemisst sich anhand von zwei Leistungskriterien, dem Gewinn pro Aktie 

(Earnings Per Share – EPS) und der relativen Aktienrendite (Total Shareholder Return – TSR) gegenüber 

dem MDAX-Index.  

 Das Kriterium Earnings Per Share (EPS) wird als interne, finanzielle Kennzahl genutzt und mit einer 

Gewichtung von 70 % berücksichtigt. Das Leistungskriterium EPS setzt Anreize, profitabel und 

gewinnorientiert zu wirtschaften. Dies bildet die Grundlage für ein nachhaltiges und langfristiges 

Wachstum des Fraport-Konzerns, sichert die Finanzierungsfähigkeit notwendiger Investitionen und 

stellt somit die Erreichung wichtiger strategischer Ziele sicher. Bei der Ermittlung der Zielerreichung 

des EPS wird ein aus der strategischen Planung abgeleiteter Zielwert mit dem tatsächlich erreichten 

EPS-Wert verglichen. Dabei wird der Durchschnitt der während der Performance-Periode ermittelten 

jährlichen Ist-EPS-Werte mit dem durchschnittlichen Plan-EPS verglichen. Entspricht der 

durchschnittliche Ist-EPS-Wert dem durchschnittlichen Plan-EPS (Zielwert), beträgt der 

Zielerreichungsgrad 100 %. Liegt der durchschnittliche Ist-EPS-Wert 25 % unterhalb des Zielwerts, 

beträgt der Zielerreichungsgrad 50 %. Liegt der durchschnittliche Ist-EPS-Wert mehr als 25 % 

unterhalb des Zielwerts, beträgt der Zielerreichungsgrad 0 %. Liegt der durchschnittliche Ist-EPS-
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Wert 25 % oder mehr oberhalb des Zielwerts, beträgt der Zielerreichungsgrad 150 %. Zwischen den 

Punkten entwickelt sich der Zielerreichungsgrad linear. 

 Als weiteres Leistungskriterium wird mit dem relativen Total Shareholder Return (TSR) eine externe, 

auf den Kapitalmarkt ausgerichtete Kennzahl genutzt, welches mit 30 % gewichtet wird. Der relative 

TSR berücksichtigt die Entwicklung des Aktienkurses der Fraport AG zuzüglich fiktiv reinvestierter 

Brutto-Dividenden im Vergleich zu einer vordefinierten Vergleichsgruppe. Der relative TSR verknüpft 

die Interessen von Vorstand sowie Aktionären und integriert eine relative Erfolgsmessung in das 

Vorstandsvergütungssystem. Somit wird ein Anreiz zur langfristigen Outperformance der relevanten 

Vergleichsgruppe geschaffen. Die Zielerreichung für den relativen TSR basiert auf einem Vergleich 

mit dem MDAX. Der Aufsichtsrat erachtet den MDAX als eine angemessene Vergleichsgruppe, da 

die Fraport AG in diesem Index gelistet ist und der MDAX aus Unternehmen vergleichbarer Größe 

besteht. Für die Berechnung des TSR der Aktie der Fraport AG sowie des MDAX in der 

Performance-Periode wird für jedes Jahr der Performance-Periode jeweils das arithmetische Mittel 

der Schlusskurse über die letzten 30 Börsenhandelstage vor Beginn eines Jahres der Performance-

Periode sowie über die letzten 30 Börsenhandelstage vor Ende eines Jahres der Performance-

Periode ermittelt, durch die vier Jahre einer Performance-Periode gemittelt und in Relation gesetzt. 

Bei der Ermittlung des arithmetischen Mittels der Schlusskurse zum Ende der Performance-Periode 

werden zudem die fiktiv reinvestierten Brutto-Dividenden berücksichtigt. Die Zielerreichung beträgt 

100 %, wenn die TSR-Performance der Aktie der Fraport AG der TSR-Performance des MDAX 

entspricht. Liegt die TSR-Performance der Aktie der Fraport AG 25 %-Punkte unterhalb der TSR-

Performance des MDAX, beträgt die Zielerreichung 50 %. Liegt die TSR-Performance der Aktie der 

Fraport AG mehr als 25 %-Punkte unterhalb der TSR-Performance des MDAX, beträgt die 

Zielerreichung 0 %. Liegt die TSR-Performance der Aktie der Fraport AG 25 %-Punkte oder mehr 

über der TSR-Performance des MDAX, beträgt die Zielerreichung 150 %. Zielerreichungen zwischen 

den festgelegten Zielerreichungspunkten werden linear berücksichtigt. 

Die vorgenannten Leistungskriterien erlauben eine Zielerreichung in der Bandbreite von 0 % bis 150 %. 

Nach Ablauf der vierjährigen Performance-Periode wird die Zielerreichung der Leistungskriterien 

festgestellt und die finale Anzahl der Performance Shares bestimmt. Die Auszahlungshöhe wird durch 

die Multiplikation der ermittelten finalen Anzahl an Performance Shares mit dem dann geltenden 

durchschnittlichen Kurs der Fraport AG-Aktie der letzten drei Monate vor Ende der Performance-Periode 

zuzüglich der während der Performanceperiode pro Aktie ausgezahlten Dividenden berechnet.  

Der auszuzahlende Wert der Performance Shares ist damit abhängig von der Zielerreichung der 

Leistungskriterien sowie dem für die Auszahlung maßgeblichen Aktienkurs. Der maximale 

Auszahlungsbetrag ist für jede Tranche auf 150 % des bei Planbeginn maßgeblichen Zuteilungswertes 

begrenzt. 
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Die Auszahlung des PSP erfolgt spätestens innerhalb eines Monats nach der Billigung des 

Konzernabschlusses für das vierte Jahr der Performance-Periode.    

Im Falle eines unterjährigen Ein- oder Austritts wird der Zuteilungswert pro-rata-temporis auf den Betrag 

reduziert, der der Anzahl voller Kalendermonate entspricht, in denen das Dienstverhältnis bzw. die 

Teilnahmeberechtigung im Zuteilungsjahr (= das erste Jahr der Performance-Periode) besteht. Im 

Übrigen bleiben die zugrunde liegenden Leistungskriterien sowie die Fälligkeitsregelungen vor der 

Beendigung des Dienstverhältnisses unberührt. In bestimmten Ausscheidenssituationen (Bad-Leaver-

Fälle) verfallen Performance Shares, deren Performance-Periode nicht abgelaufen ist, ersatzlos ohne 

Anspruch auf Entschädigung. Bei einer vorzeitigen Beendigung des Dienstvertrages wegen Todes oder 

dauerhafter Dienstunfähigkeit werden Performance Shares, deren Performance-Periode noch nicht 

abgelaufen ist, vorzeitig ausgezahlt. Der Auszahlungsbetrag entspricht dabei dem jeweiligen 

Zuteilungswert der betroffenen Plantranche.  

 

 

Umgang mit der Coronavirus-Pandemie 

Infolge der Coronavirus-Pandemie führten die weltweiten Reisebeschränkungen und die dadurch massiv 

sinkenden Passagierzahlen zu einem signifikanten Umsatz- sowie Ergebniseinbruch für den Fraport-

Konzern. Entgegen der ursprünglichen EPS-Planung für das Geschäftsjahr 2020 in Höhe von 4,45 € lag 

das gemäß Konzernabschluss festgestellte Ist-EPS bei -7,12 €. Die ursprüngliche, strategische Planung 

ist damit obsolet und ist auch nicht in den Folgejahren aufzuholen. Da im Rahmen des 

Leistungskriteriums EPS der gewichtete Durchschnitt der während der Performance-Periode ermittelten 

jährlichen Ist-EPS Werte herangezogen wird und nicht nach unten bei Null begrenzt ist, beeinflusst das 

Ist-EPS 2020 aufgrund der massiven Abweichung neben der bereits ausgezahlten LTIP Tranchen 2017 
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und 2018 auch die LTIP Tranche 2019 deutlich negativ. Ein Erreichen der ursprünglich gesetzten 

Mindestziele ist in keinem Szenario möglich, so dass wirksame und zukunftsbezogene 

Vergütungsanreize nicht mehr gegeben sind. Darüber hinaus hat Fraport Unterstützungsleistungen vom 

Bund und Land Hessen zum Ausgleich von Vorhaltekosten erhalten, die bei der ursprünglichen 

Zielfestlegung nicht berücksichtigt werden konnten.  

Vor diesem Hintergrund hat sich der Aufsichtsrat im Geschäftsjahr 2021 intensiv mit der Handhabung 

der noch nicht zur Auszahlung gekommenen LTIP und PSP Tranchen beschäftigt und die durch die 

Coronavirus-Pandemie ausgelöste Entwicklung als außergewöhnliches, ungeplantes und 

unverschuldetes Ereignis mit weitreichenden Änderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 

klassifiziert, das eine Anpassung der bereits zugeteilten LTIP Tranchen 2018 und 2019 sowie der PSP-

Tranche 2020 notwendig machte. In diesem Zusammenhang hat der Aufsichtsrat in seiner Sitzung im 

September 2021 auf Empfehlung des Präsidialausschusses folgende einmalige Anpassungen 

beschlossen: 

 Die Unterstützungsleistungen des Bundes und des Landes Hessen werden aus der EPS Ermittlung 

als außerordentlicher Sonderertrag herausgerechnet. Nach Herausrechnen der 

Unterstützungsleistungen reduziert sich das gemäß Konzernabschluss festgestellte Ist-EPS 2021 

von 0,9 € auf -0,3 € pro Aktie. 

 Da die Zuteilung variabler Vergütungsbestandteile für das Geschäftsjahr 2020 im Zusammenhang 

mit den Unterstützungsleistungen des Bundes und des Landes Hessen unbillig wäre, wird die 

Zuteilung der PSP Tranche für das Geschäftsjahr 2020 zurückgenommen – die korrigierten 

Zuteilungswerte 2020 betragen damit für alle Vorstandsmitglieder 0 €.  

 Für die LTIP Tranchen 2018 und 2019 wird die Berechnungslogik der Leistungskriterien EPS und 

Rang Total Shareholder Return MDAX umgestellt. Statt der Bildung eines gewichteten 

Durchschnittswertes der jährlich ermittelten Plan- bzw. Ist-Werte wird eine Zielerreichung je 

Geschäftsjahr der vierjährigen Performance-Periode ermittelt und anschließend der gewichtete 

Durchschnitt dieser vier Zielerreichungsgrade berechnet. Auf diese Weise wird das Geschäftsjahr 

2020 weiterhin wertreduzierend mit einer Zielerreichung von 0 % berücksichtigt. Die Plan-EPS-

Werte 2021 und 2022 werden auf den im Juni 2021 vorliegenden Plan angepasst, der den Einfluss 

der Coronavirus-Pandemie, bereinigt um die erhaltenen Unterstützungsleistungen des Bundes und 

des Landes Hessen, berücksichtigt. Die Zielsetzungen der bereits in der Vergangenheit liegenden 

Geschäftsjahre wurden nicht angepasst. Die gewichtete Gesamtzielerreichung der 

Leistungskriterien EPS und Rang Total Shareholder Return MDAX liegt nach erfolgter Anpassung 

bei 99,56 % für die LTIP Tranche 2018 und bei 84,2 % für die LTIP Tranche 2019. Die Auszahlung 

des mit der Anpassung der LTIP Tranchen 2018 und 2019 verbundenen Mehrbetrags steht unter 

einem Rückzahlungsvorbehalt. Dieser kann längstens bis zum Ablauf von drei Jahren nach Ende 
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des Jahres erfolgen, in dem die jeweilige LTIP-Anpassung und die Auszahlung im Vergütungsbericht 

veröffentlicht worden ist. 

Der Aufsichtsrat ist davon überzeugt, dass diese Maßnahmen eine im Verhältnis zu den Aufgaben und 

Leistungen der Vorstandsmitglieder und der Lage der Gesellschaft angemessene Vorstandsvergütung 

gewährleisten. Gleichzeitig stellen die Maßnahmen sicher, dass weiterhin wirksame Anreize für eine 

langfristige und nachhaltige Entwicklung des Fraport-Konzerns gesetzt werden, die im Interesse des 

langfristigen Wohlergehens der Gesellschaft notwendig sind. 

 

Zielsetzungen und Zielerreichungen sowie Überblick der zugeteilten LTIP und PSP Tranchen 

Mit Ablauf des Geschäftsjahres 2022 endet die Performance-Periode der LTIP Tranche 2019. Dabei 

wurden folgende Zielerreichungen für das EPS sowie den Rang Total Shareholder Return MDAX fest-

gestellt: 

 
Ermittlung der Zielerreichung in % für die LTIP Tranche 2019 

 2019 2020 2021 2022 

Gewich-
tete Ziel-

errei-
chung 

Gewich-
tete Ge-

samtziel-
errei-

chung 
       
Earnings per Share (EPS) - Gewichtung 70 %       
Plan-EPS 4,27 4,53 -0,48 0,92  

84,20 

Ist-EPS 4,55 -7,12 -0,3 1,43  
Zielerreichung 113,0 0,0 150,0 150,0 90,25 
Rang Total Shareholder Return MDAX (TSR) - Gewich-
tung 30 %      
Plan-TSR 25 25 25 25  
Ist-TSR 26,67 46,67 20 28  
Zielerreichung 95,8 0,0 112,5 92,5 70,08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     37 

Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht der zugeteilten LTIP und PSP Tranchen, deren Auszahlungen 

noch ausstehen bzw. im Fall der LTIP Tranche 2019 im Geschäftsjahr 2023 erfolgen:   

LTIP und PSP Tranchen im Überblick 

In €  

Beizulegen-
der Zeitwert 

zum 
Zeitpunkt 

der 
Zuteilung 

Anzahl vor-
läufig zuge-

teilter 
Shares 

Schluss-
kurs 

Fraport-Ak-
tie1) 

Gesamt- 
zielerrei-

chung2) in 
% 

Fair Value 
je Share 

Auszah-
lungs- 

betrag in 
Tsd € 

        
LTIP Tranche 
2019 
(01.01.2019 - 
31.12.2022) 

Dr. Stefan Schulte 54,86 9.000 49,18 84,2 41,41 372,7 
Anke Giesen 54,86 6.850 49,18 84,2 41,41 283,6 
Julia Kranenberg 3) 54,86 148 49,18 84,2 41,41 6,1 
Michael Müller 4) 54,86 6.422 49,18 84,2 41,41 265,9 
Dr. Pierre Dominique 
Prümm 3) 54,86 3.106 49,18 84,2 41,41 128,6 
Prof. Dr. Matthias 
Zieschang 54,86 6.850 49,18 84,2 41,41 283,6 

PSP Tranche 
2021 5) 
(01.01.2021 - 
31.12.2024) 

Dr. Stefan Schulte 38,25 22.197 

Kann erst nach Ablauf der jeweiligen Performance-Periode 
ermittelt werden. 

Anke Giesen 38,25 16.916 
Julia Kranenberg 3) 38,25 5.368 
Michael Müller 4) 38,25 7.401 
Dr. Pierre Dominique 
Prümm 38,25 9.909 
Prof. Dr. Matthias 
Zieschang 38,25 16.916 

PSP Tranche 
2022 5) 
(01.01.2022 - 
31.12.2025) 

Dr. Stefan Schulte 42,53 19.963 
Anke Giesen 42,53 15.213 
Julia Kranenberg 3) 42,53 7.056 
Michael Müller 4) 42,53 2.853 
Dr. Pierre Dominique 
Prümm 42,53 8.912 
Prof. Dr. Matthias 
Zieschang 42,53 15.213 

 
1) Der relevante Schlusskurs der Fraport AG-Aktie berechnet sich für die LTIP Tranche 2019 auf Basis der ersten 30 Börsenhandelstage, die 

unmittelbar auf die vierjährige Performance-Periode folgen. 
2) Die Gesamtzielerreichung der LTIP Tranche 2019 ergibt sich aus der gewichteten Zielerreichung der Leistungskriterien Earnings Per Share - 

EPS (70 %) und Rang Total Shareholder Return MDAX (30 %). 
3) Zuteilung p.r.t. aufgrund des Beginns der Vorstandstätigkeit von Dr. Pierre Dominique Prümm ab 1. Juli 2019 und von Julia Kranenberg ab 1. 

November 2022 
4) Zuteilung p.r.t aufgrund der Beendigung der Vorstandstätigkeit von Michael Müller zum 30. September 2022 
5) Der Zuteilungswert für Dr. Stefan Schulte beträgt 849 Tsd €, für Dr. Pierre Dominique Prümm und Julia Kranenberg jeweils 379 Tsd € und für 

die übrigen Vorstandsmitglieder jeweils 647 Tsd €. 
 

 

Sonstige vertragliche Vereinbarungen  

Aktienhalteverpflichtung 

Jedes Vorstandsmitglied ist verpflichtet, innerhalb einer Aufbauphase von fünf Jahren und jährlich 

ratierlich Aktien der Fraport AG in Höhe mindestens einer Jahresbruttogrundvergütung zu erwerben und 

während seiner Zugehörigkeit zum Vorstand dauerhaft zu halten. Die Erfüllung dieser Pflicht ist zum 

Ende eines jeden Geschäftsjahres gegenüber dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats durch geeignete 

Unterlagen nachzuweisen. Bereits bestehende Bestände von Aktien der Fraport AG werden für Zwecke 

der Aktienhalteverpflichtung angerechnet.  
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Vorstand und Aufsichtsrat haben zu Beginn des Jahres 2020, angesichts der coronabedingten 

temporären starken Kursrückgänge, die Anzahl der jeweils zu erwerbenden Aktien grundsätzlich auf 

Basis des Schlusskurses der Aktie zum 31. Dezember 2019 in Höhe von 75,78 € und der jeweiligen 

Jahresbruttogrundvergütung festgelegt. Dahingehend sind alle Vorstandsmitglieder der Pflicht des 

Erwerbs der festgelegten Aktienanzahl sowie deren Haltefrist nachweislich nachgekommen. 

Nachträgliches Wettbewerbsverbot 

Mit jedem Vorstandsmitglied ist ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot für die Dauer von zwei Jahren 

vereinbart. Für diesen Zeitraum wird eine angemessene Karenzentschädigung in Höhe von jährlich 50 % 

der von dem Vorstandsmitglied zuletzt bezogenen vertragsmäßigen Leistungen gewährt (analog § 74 

Abs. 2 HGB); die Performance-abhängigen Vergütungsbestandteile sind bei der Berechnung der 

Entschädigung nach dem Durchschnitt der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre in Ansatz zu 

bringen. Sofern das aktuelle Vergütungssystem bei Beendigung des Vertrags noch keine drei 

Geschäftsjahre bestanden hat, wird die durchschnittliche Performance-Vergütung auf der Grundlage der 

Dauer des Vertrags nach dem aktuellen Vergütungssystem ermittelt (analog § 74b Abs. 2 HGB). Die 

Zahlung erfolgt in monatlichen Teilbeträgen. Die Entschädigung wird auf ein von der Fraport AG 

geschuldetes Ruhegehalt angerechnet. Bei den vor 2012 ernannten Vorstandsmitgliedern erfolgt dies 

soweit die Entschädigung zusammen mit dem Ruhegehalt und anderweitig erzielten Einkünften 100 % 

des zuletzt bezogenen Jahresfixums übersteigt. Bei den seit 2012 ernannten Vorstandsmitgliedern wird 

die Entschädigung bis zum Ende des Monats, in dem das 62. bzw. 65 Lebensjahr vollendet wird, in voller 

Höhe auf das Ruhegehalt angerechnet. Zahlungen aus Anlass einer vorzeitigen Beendigung der 

Vorstandstätigkeit werden auf die Karenzentschädigung angerechnet. 

Mit Beendigung des Dienstvertrages von Michael Müller zum 30. September 2022 wurde gemäß 

Aufsichtsratsbeschluss auf ein nachträgliches Wettbewerbsverbot verzichtet. 

Leistungen bei vorzeitiger Beendigung der Vorstandstätigkeit 

Für den Fall eines Widerrufs der Bestellung ohne wichtigen Grund sieht das Vergütungssystem für die 

Vorstandsmitglieder eine Abfindungszahlung vor, deren Höhe auf zwei Jahresgesamtvergütungen 

begrenzt ist und die Vergütung der Restlaufzeit des Dienstvertrags nicht übersteigt (Abfindungs-Cap). 

Auch in sonstigen Fällen vorzeitiger Beendigung sind etwaige Zahlungen auf eine maximale Höhe von 

zwei Jahresgesamtvergütungen bzw. die Vergütung der Restlaufzeit des Dienstvertrags als Abfindungs-

Cap begrenzt. Bei der Berechnung der Jahresgesamtvergütung wird auf die Gesamtvergütung für das 

letzte Geschäftsjahr vor der vorzeitigen Beendigung der Vorstandstätigkeit und gegebenenfalls auf die 

voraussichtliche Gesamtvergütung für das laufende Geschäftsjahr abgestellt. Bei Vorliegen eines 

wichtigen Grundes zur außerordentlichen Kündigung des Vorstands-Dienstvertrags durch die 

Gesellschaft oder im Falle einer vorzeitigen Beendigung der Vorstandstätigkeit auf Wunsch des 

Vorstandsmitglieds wird keine Abfindung gezahlt. 
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Malus-/Clawbackregelung  

Der Aufsichtsrat hat in bestimmten Fällen die Möglichkeit, noch nicht ausgezahlte Performance-

Vergütungsbestandteile zu reduzieren oder bereits ausgezahlte Performance-Vergütungsbestandteile 

zurückzufordern.  

Bei einem erheblichen Pflicht- oder Compliance-Verstoß eines Vorstandsmitglieds kann der Aufsichtsrat 

die Vergütungsbestandteile nach der Performance (Tantieme bzw. Anzahl virtueller Performance Shares 

nach dem Performance Share Plan) nach pflichtgemäßem Ermessen teilweise oder vollständig 

reduzieren (Malus). Wurden Vergütungsbestandteile nach der Performance bereits ausgezahlt, kann der 

Aufsichtsrat unter den vorstehend genannten Voraussetzungen nach pflichtgemäßem Ermessen auch 

ausgezahlte Beträge der Performance-Vergütung teilweise oder vollständig zurückfordern (Clawback).  

Im Falle der Festsetzung oder Auszahlung von Performance-abhängigen Vergütungsbestandteilen auf 

der Basis fehlerhafter Daten, zum Beispiel eines fehlerhaften Konzern-Abschlusses, kann der 

Aufsichtsrat die Festsetzung korrigieren beziehungsweise bereits ausgezahlte Vergütungsbestandteile 

zurückfordern. Die Reduzierung oder Rückforderung erfolgt bei Pflicht- oder Compliance-Verstößen im 

vorgenannten Sinn grundsätzlich für das Jahr, in dem der erhebliche Pflicht- oder Compliance-Verstoß 

begangen wurde. Der Rückforderungszeitraum endet ein Jahr nach der Auszahlung des Performance-

abhängigen Vergütungsbestandteils. Die Rückforderung kann auch dann noch erfolgen, wenn das Amt 

oder das Anstellungsverhältnis mit dem Vorstandsmitglied bereits beendet ist.  

Eine etwaige Schadensersatzpflicht des Vorstandsmitglieds gegenüber der Gesellschaft bleibt durch die 

Reduzierung oder Rückforderung Performance-abhängiger Vergütungsbestandteile unberührt. 

Im Geschäftsjahr 2022 sind keine Sachverhalte eingetreten, die im Rahmen der Malus- und 

Clawbackregelung den Einbehalt oder die Rückforderung der Performance-Vergütungsbestandteile 

rechtfertigen. 

Nebentätigkeit der Vorstandsmitglieder 

Etwaige für die Wahrnehmung konzerninterner Aufsichtsratsmandate bezogene Vergütungsleistungen 

werden auf die Vergütung gemäß diesem Vergütungssystem angerechnet. Bei der Übernahme 

konzernfremder Aufsichtsratsmandate entscheidet der Aufsichtsrat, ob und inwieweit eine für diese 

gezahlte Vergütung anzurechnen ist. Für die gegenwärtigen Vorstandsmitglieder wurde vertraglich keine 

Anrechnung vereinbart.  

Sonstige Leistungen 

Für jedes Vorstandsmitglied wurde eine D&O-Versicherung mit einem Selbstbehalt nach § 93 Absatz 2 

Satz 3 AktG sowie eine Unfallversicherung abgeschlossen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit der 

privaten Nutzung der dienstlichen mobilen Endgeräte und das lebenslange Recht nach Beendigung der 

Vorstandstätigkeit, einen kostenfreien Parkplatz am Flughafen Frankfurt in Anspruch zu nehmen. 
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Aufwendungen bei Dienstreisen und sonstige geschäftliche Aufwendungen werden gemäß den bei der 

Fraport AG allgemein angewandten Bestimmungen erstattet. Diesen Leistungen liegt kein Sach- und 

sonstiger Bezug zugrunde, daher fließen sie nicht als Nebenleistungen in die Gesamtvergütung ein. 

Julia Kranenberg wurde im Rahmen ihrer Mehraufwendungen für die doppelte Haushaltsführung eine 

monatliche Pauschale in Höhe von 2 Tsd € brutto für 12 Monate nach Beginn des Dienstvertrags 

zugesagt. Demzufolge wurden ihr für 2022 insgesamt 4 Tsd € gewährt. Zusätzlich hat sie die Option, 

gegen Vorlage entsprechender Rechnungen Umzugskosten bis zu einem Höchstbetrag von 20 Tsd € 

und die Kosten für einen Relocation Service in Anspruch zu nehmen. Im Geschäftsjahr 2022 wurde von 

dieser Option kein Gebrauch gemacht. 

 

Ausweis der individuelle Vorstandsvergütung  

Vertraglich vereinbarte Zielvergütung (freiwillige Angabe) 

Die nachfolgende Tabelle stellt die vertraglich vereinbarten Zielvergütungen für die im Geschäftsjahr 

2022 aktiven Vorstandsmitglieder zuzüglich des Aufwands für Nebenleistungen sowie 

Versorgungszusagen dar. Darüber hinaus wird die Zielvergütung 2021 für die im Geschäftsjahr 2022 

aktiven Vorstandsmitglieder aus Transparenzgründen dargestellt.  

 

Zielvergütung des Vorstands 

 Dr. Stefan Schulte 
(Vorstandsvorsitzender; 
Vorstand seit 15.4.2003) 

Anke Giesen 
(Vorstand Retail und Real Es-

tate; 
Vorstand seit 1.1.2013) 

Julia Kranenberg 
(Vorstand Arbeitsdirektorin; 

Vorstand seit 1.11.2022) 

 2022 2021 2022 2021 2022 2021 
 in Tsd € in % in Tsd € in Tsd € in % in Tsd € in Tsd € in % in Tsd € 
          
Grundvergütung 715,0 28,3 715,0 500,0 27,7 500,0 83,3 10,2 – 
Nebenleistungen 27,3 1,1 19,6 32,1 1,8 33,8 8,8 1,1 – 
Summe 742,3 29,4 734,6 532,1 29,5 533,8 92,1 11,3 – 

Kurzfristige Performance Vergütung          
   Tantieme 2021 – – 611,0 – – 443,0 – – – 
   Tantieme 2022 611,0 24,2 – 443,0 24,6 – 33,3 4,1 – 
Langfristige Performance Vergütung          
   Performance Share Plan (4 Jahre)          

  Tranche 2021 (01.01.2021 - 
 31.12.2024) – – 849,0 – – 647,0 205,3 25,2 – 
   Tranche 2022 (01.01.2022 - 
 31.12.2025) 849,0 33,6 – 647,0 35,9 – 300,0 36,9 – 

Summe 2.202,3 87,1 2.194,6 1.622,1 90,0 1.623,8 630,7 77,5 – 

Versorgungsaufwand gem. IAS 19 326,6 12,9 465,6 180,2 10,0 211,2 183,0 22,5 – 
Gesamtsumme (inkl. Versor-
gungsaufwand) 2.528,9 100,0 2.660,2 1.802,3 100,0 1.835,0 813,7 100,0 – 
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Zielvergütung des Vorstands 

 

Michael Müller 
(Vorstand Arbeitsdirektor; 

Vorstand 1.10.2012-30.09.2022) 

Dr. Pierre Dominique Prümm 
(Vorstand Aviation und Infra-

struktur; 
Vorstand seit 1.7.2019) 

Prof. Dr. Matthias Zieschang 
(Vorstand Controlling und Finan-

zen; 
Vorstand seit 1.4.2007) 

 2022 2021 2022 2021 2022 2021 
 in Tsd € in % in Tsd € in Tsd € in % in Tsd € in Tsd € in % in Tsd € 
          
Grundvergütung 375,0 43,3 500,0 500,0 38,6 500,0 520,0 26,6 520,0 
Nebenleistungen 37,8 4,4 44,3 38,4 3,0 36,4 66,4 3,4 67,4 
Summe 412,8 47,6 544,3 538,4 41,6 536,4 586,4 30,0 587,4 
Kurzfristige Performance Vergütung          
   Tantieme 2021 – – 443,0 – – 200,0 – – 508,0 
   Tantieme 2022 332,3 38,4 – 200,0 15,4 – 508,0 26,0 – 
Langfristige Perfomance Vergütung          
   Performance Share Plan (4 Jahre)          

 Tranche 2021 (01.01.2021 - 
 31.12.2024) – – 283,1 – – 379,0 – – 647,0 
     Tranche 2022 (01.01.2022 - 
 31.12.2025) 121,3 14,0 – 379,0 29,3 – 647,0 33,1 – 

Summe 866,4 100,0 1.270,4 1.117,4 86,3 1.115,4 1.741,4 89,0 1.742,4 
Versorgungsaufwand gem. IAS 19 0,0 – 131,6 177,5 13,7 268,3 214,3 11,0 313,0 
Gesamtsumme (inkl. Versor-
gungsaufwand) 866,4 100,0 1.402,0 1.294,9 100,0 1.383,7 1.955,7 100,0 2.055,4 
          

 

Gewährte und geschuldete Vergütung gemäß § 162 AktG  

Die folgenden Tabellen zeigen die individuell gewährte und geschuldete Vergütung im Geschäftsjahr 

2022 gemäß § 162 AktG (Grundvergütung, Aufwand für Nebenleistungen, Kurzfristige sowie Langfristige 

Performance Vergütung), deren jeweiligen relativen Anteil sowie zuzüglich des Aufwands für 

Versorgungszusagen. Der Begriff „gewährte und geschuldete Vergütung“ stellt darauf ab, in welchem 

Umfang die Vorstandsmitglieder Zahlungen erhalten und stellt diejenige Vergütung dar, für die die 

zugrundeliegende Tätigkeit mit Ablauf des Geschäftsjahres 2022 vollständig erbracht wurde. Darüber 

hinaus wird für die im Geschäftsjahr 2022 aktiven Vorstandsmitglieder als freiwillige Angabe und aus 

Transparenzgründen die gewährte und geschuldete Vergütung des Vorjahres, d.h. des Geschäftsjahres 

2021, dargestellt.  

Die Auszahlungsbeträge der Tantieme 2022 und der LTIP Tranche 2019 (Ablauf der Performance 

Periode zum 31. Dezember 2022) werden dem Geschäftsjahr 2022 zugeordnet, da die einjährige sowie 

vierjährige Tätigkeit mit Ablauf des Geschäftsjahres 2022 durch das jeweilige Vorstandsmitglied 

vollständig erbracht ist. Die Ermittlung der Zielerreichung (und damit der Auszahlung) ist zum Zeitpunkt 

der Berichterstattung bereits abgeschlossen, auch wenn die Auszahlungen erst im Folgejahr geleistet 

werden.  
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Gewährte und geschuldete Vergütung - aktive Vorstandsmitglieder 

 

Dr. Stefan Schulte 
(Vorstandsvorsitzender; 
Vorstand seit 15.4.2003) 

Anke Giesen 
(Vorstand Retail und Real Estate; 

Vorstand seit 1.1.2013) 

Julia Kranenberg 
(Vorstand Arbeitsdirektorin; 

Vorstand seit 1.11.2022) 
 2022 2021 2022 2021 2022 2021 
 in Tsd € in % in Tsd € in Tsd € in % in Tsd € in Tsd € in % in Tsd € 
          
Grundvergütung 715,0 35,2 715,0 500,0 33,8 500,0 83,32) 56,2 – 
Nebenleistungen 27,3 1,3 19,6 32,1 2,2 33,8 8,8 5,9 – 
Summe 742,3 36,5 734,6 532,1 35,9 533,8 92,1 62,1 – 

Kurzfristige Performance Vergütung          
   Tantieme 2021 – – 916,5 – – 664,5 – – – 
   Tantieme 2022 916,5 45,1 – 664,5 44,9 – 50,02) 33,7 – 
Langfristige Performance Vergütung          

   Long-Term Strategy Award (3 
 Jahre) 3)          

       Tranche 2019 (01.01.2019 - 
 31.12.2021) – – 80,0 – – 60,0 – – – 

   Long-Term Incentive-Programm 
 (4 Jahre)          

        Tranche 2018 (01.01.2018 - 
 31.12.2021) – – 559,3 – – 425,7 – – – 
        Tranche 2019 (01.01.2019 - 
 31.12.2022) 372,7 18,3 – 283,6 19,2 – 6,12) 4,1 – 
Summe der gewährten und ge-
schuldeten Vergütung 2.031,5 100,0 2.290,4 1.480,2 100,0 1.684,0 148,2 100,0 – 

Versorgungsaufwand gem. IAS 19 326,6 – 465,6 180,2 – 211,2 183,0 – – 
Gesamtvergütung  
(inkl. Versorgungsaufwand) 2.358,1 – 2.756,0 1.660,4 – 1.895,2 331,2 – – 

 

 

Gewährte und geschuldete Vergütung - aktive Vorstandsmitglieder 

 

Michael Müller 
(Vorstand Arbeitsdirektor; 

Vorstand 1.10.2012 - 30.09.2022) 

Dr. Pierre Dominique Prümm 
(Vorstand Aviation und Infra-

struktur; 
Vorstand seit 1.7.2019) 

Prof. Dr. Matthias Zieschang 
(Vorstand Controlling und Finan-

zen; 
Vorstand seit 1.4.2007) 

 2022 2021 2022 2021 2022 2021 
 in Tsd € in % in Tsd € in Tsd € in % in Tsd € in Tsd € in % in Tsd € 
          
Grundvergütung 375,02) 31,9 500,0 500,0 51,7 500,0 520,0 31,9 520,0 
Nebenleistungen 37,8 3,2 44,3 38,4 4,0 36,4 66,4 4,1 67,4 
Summe 412,8 35,1 544,3 538,4 55,7 536,4 586,4 35,9 587,4 

Kurzfristige Performance Vergütung          
   Tantieme 2021 – – 664,5 – – 300,0 – – 762,0 
   Tantieme 2022 498,42) 42,3 – 300,0 31,0 – 762,0 46,7 – 
Langfristige Perfomance Vergütung          

    Long-Term Strategy Award (3 
 Jahre) 3)          

        Tranche 2019 (01.01.2019 - 
 31.12.2021) – – 60,0 – – 50,01) – – 60,0 

    Long-Term Incentive-Programm 
 (4 Jahre)          

        Tranche 2018 (01.01.2018 - 
 31.12.2021) – – 425,7 – – 137,91) – – 425,7 
        Tranche 2019 (01.01.2019 - 
 31.12.2022) 265,92) 22,6 – 128,61) 13,3 – 283,6 17,4 – 
Summe der gewährten und ge-
schuldeten Vergütung 1.177,1 100,0 1.694,5 967,0 100,0 1.024,3 1.632,0 100,0 1.835,1 

Versorgungsaufwand gem. IAS 19 0,0 – 131,6 177,5 – 268,3 214,3 – 313,0 
Gesamtvergütung  
(inkl. Versorgungsaufwand) 1.177,1 – 1.826,1 1.144,5 – 1.292,6 1.846,3 – 2.148,1 
             

1) Anteiliger LSA-Plan-Award bzw. anteilige LTIP-Zuteilung aufgrund des Beginns der Vorstandstätigkeit ab 1. Juli 2019 
2) Anteilige Vergütung aufgrund des Beginns der Vorstandstätigkeit ab 1. November 2022 bzw. der Beendigung der Vorstandstätigkeit zum 30. September 
2022 
3) Der Long-Term Strategy Award (LSA) wurde mit Einführung der neuen Vorstandsvergütung 2020 in den Performance Share Plan (PSP) integriert. 
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Gewährte und geschuldete Vergütung - ehemalige Vorstandsmitglieder 

 

Herbert Mai 
(Vorstand Arbeitsdirektor; 

Vorstand bis 30.9.2012) 

Peter Schmitz 
(Vorstand Operations; 

Vorstand bis 31.8.2014) 

Michael Müller 
(Vorstand Arbeitsdirektor; 

Vorstand bis 30.9.2022) 
 2022 2021 2022 2021 2022 2021 
 in Tsd € in % in Tsd € in Tsd € in % in Tsd € in Tsd € in % in Tsd € 
          
Ruhegehalt 152,6 100,0 145,4 134,0 100,0 127,6 22,4 100,0 0,0 

 

Vergleich jährliche Veränderung der Vorstandsvergütung gemäß § 162 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 AktG  

in %  
2022 gegenüber 

2021 
2021 gegenüber 

2020 
   
Vorstandsvergütung    
Dr. Stefan Schulte  -11,3 89,8 
Anke Giesen  -12,1 91,0 
Julia Kranenberg (Vorstandsmitglied seit 1.11.2022) - - 
Michael Müller (Vorstandsmitglied bis 30.9.2022) -30,5 90,1 
Dr. Pierre Dominique Prümm 1) -5,6 65,4 
Prof. Dr. Matthias Zieschang  -11,1 93,2 
   
Vergütung ehemaliger Vorstandsmitglieder   
Herbert Mai 5,0 0,0 
Peter Schmitz 5,0 0,0 
Michael Müller  - - 
   
Ertragsentwicklung    
Jahresergebnis Fraport AG  -215,6 112,9 
Konzern-EBITDA  36,0 402,1 
   
Durchschnittliche Vergütung der Mitarbeiter auf Vollzeitäquivalentbasis    
Mitarbeiter der Fraport AG 2) 20,6 10,8 
         
1) Geringere variable Vergütungsbestandteile aufgrund des Beginns der Vorstandstätigkeit ab 1. Juli 2019 
2) Stammbeschäftigte ohne Auszubildende und Aushilfen 
 

Die starke prozentuale Abweichung der Vorstandsvergütung zum Geschäftsjahr 2020 beruht auf der 

pandemiebedingt geringeren Auszahlung der LTIP Tranche 2017 sowie des Wegfalls der 

Tantiemenzahlung 2020 für die Gewährung des Zuschusses des Bundes und des Landes Hessen zur 

Deckung der durch die Pandemie entstandenen Vorhaltekosten. 

Die Ertragsentwicklung des Fraport Konzerns wird anhand der Veränderung des Konzern-EBITDA 

angegeben, da die Vergütung der Mitglieder des Vorstands maßgeblich von der Entwicklung dieser 

Konzernkennzahl abhängig ist.  

Für den Vergleich mit der Entwicklung der durchschnittlichen Vergütung der Arbeitnehmer wird auf die 

durchschnittliche Vergütung der Belegschaft der Fraport AG abgestellt. Da die Arbeitnehmer- und 

Vergütungsstrukturen in den Tochtergesellschaften vielfältig sind, insbesondere bei Beschäftigten im 

Ausland, bietet es sich an, für den Vergleich der Entwicklung der durchschnittlichen Vergütung nur auf 

die Belegschaft der Fraport AG abzustellen. Soweit Arbeitnehmer zugleich eine Vergütung als Mitglied 

des Aufsichtsrats der Fraport AG erhalten, wurde diese Vergütung nicht berücksichtigt. Um die 

Vergleichbarkeit sicherzustellen, wurde die Vergütung von Teilzeitarbeitskräften auf Vollzeitäquivalente 

hochgerechnet. 
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Vergütung des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2022 

Die aktuelle Vergütung für den Aufsichtsrat wurde von der Hauptversammlung am 28. Mai 2019 

beschlossen. Dieser Beschluss wurde auf der Hauptversammlung am 26. Mai 2020 mit einer 

Zustimmung in Höhe von 99,7 % bestätigt. Gemäß § 113 Abs. 3 AktG hat die Hauptversammlung 

mindestens alle vier Jahre über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder Beschluss zu fassen.  

Jedes Aufsichtsratsmitglied erhält eine feste, am Ende des Geschäftsjahres zahlbare Vergütung in Höhe 

von 35 Tsd € pro vollem Geschäftsjahr. Der Aufsichtsratsvorsitzende erhält das Dreifache und der 

Vorsitzende des Finanz- und Prüfungsausschusses erhält das Doppelte, der Stellvertreter des 

Aufsichtsratsvorsitzenden und die Vorsitzenden der weiteren Ausschüsse des Aufsichtsrats erhalten das 

Anderthalbfache dieses Betrages. Für die Mitgliedschaft in Ausschüssen erhalten die 

Aufsichtsratsmitglieder eine zusätzliche feste Vergütung in Höhe von 7,5 Tsd € pro Ausschuss und 

vollem Geschäftsjahr. Diese zusätzliche Vergütung wird für höchstens zwei Ausschussmitgliedschaften 

gezahlt. Aufsichtsratsmitglieder, die während des laufenden Geschäftsjahres in den Aufsichtsrat 

eintreten oder aus dem Aufsichtsrat ausscheiden, erhalten eine entsprechende anteilige Vergütung. 

Entsprechendes gilt bei Veränderungen der Mitgliedschaft in Ausschüssen. Jedes Aufsichtsratsmitglied 

erhält für jede Teilnahme an Sitzungen des Aufsichtsrats und an Sitzungen eines Ausschusses, dessen 

Mitglied es ist, ein Sitzungsgeld in Höhe von jeweils 1,0 Tsd €. Darüber hinaus werden notwendig 

anfallende Auslagen und gegebenenfalls auf die Vergütung und Sitzungsgelder entfallende 

Umsatzsteuer erstattet. Ziel der Aufsichtsratsvergütung ist es, die Unabhängigkeit des Aufsichtsrats als 

Überwachungsorgan zu stärken und den damit verbundenen Aufgaben und Leistungen der 

Aufsichtsratsmitglieder Rechnung zu tragen. Mit den herausgehobenen Vergütungen für spezifische 

Funktionen und Ausschussmitgliedschaften werden die unterschiedlichen Anforderungen, zeitlichen 

Belastungen und Verantwortungen berücksichtigt. Dies trägt zur langfristigen Entwicklung von Fraport 

bei.  
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Gewährte und geschuldete Vergütung des Aufsichtsrats 2022  

in € 
  

Festvergütung Ausschussver-
gütung 

Sitzungsgelder Insgesamt Gesamtvergü-
tung 2021 

Aufsichtsratsmitglied      
       
Amier Claudia 16.541,10 4.232,88 4.000,00 24.773,98 83.500,00 
Arslan Devrim 34.520,55 14.301,37 12.000,00 60.821,92 67.000,00 
Becker Uwe 13.328,77 5.712,33 3.000,00 22.041,10 62.000,00 
Bergerhoff Dr. Bastian 21.287,67 7.726,03 9.000,00 38.013,70 – 
Boddenberg Stm. Michael 105.000,00 15.000,00 10.000,00 130.000,00 133.000,00 
Bölükmese Hakan 43.534,25 14.301,37 14.000,00 71.835,62 67.000,00 
Born Ines 15.917,81 0,00 1.000,00 16.917,81 – 
Cicek Hakan 34.520,55 7.150,68 13.000,00 54.671,23 56.500,00 
Dunkelmann Yvonne 3.931,51 842,47 0,00 4.773,98 24.750,00 
Feldmann Peter 35.000,00 0,00 4.000,00 39.000,00 39.000,00 
Gerber Peter 35.000,00 0,00 5.000,00 40.000,00 41.000,00 
Haase Dr. Margarete 70.000,00 15.000,00 17.000,00 102.000,00 103.000,00 
Kaufmann Frank-Peter 35.000,00 15.000,00 20.000,00 70.000,00 72.000,00 
Kipper Dr. Ulrich 34.520,55 9.061,64 14.000,00 57.582,19 56.500,00 
Klemm Lothar 52.500,00 15.000,00 21.000,00 88.500,00 86.500,00 
Knappe Karin 19.849,32 7.726,03 10.000,00 37.575,35 – 
Lindner Ramona 30.589,04 6.308,22 13.000,00 49.897,26 – 
Neumaier Mira 17.500,00 3.750,00 3.000,00 24.250,00 46.104,17 
Odenwald Michael 35.000,00 15.000,00 16.000,00 66.000,00 67.000,00 
Pöschko Matthias 34.520,55 14.301,37 16.000,00 64.821,92 62.875,00 
Rana Qadeer 34.520,55 14.301,37 16.000,00 64.821,92 68.000,00 
Venema Mathias 51.780,82 14.301,37 14.000,00 80.082,19 84.500,00 
Wärntges Sonja 35.000,00 15.000,00 15.000,00 65.000,00 67.000,00 
Windt Prof. Dr. Katja 35.000,00 15.000,00 13.000,00 63.000,00 64.000,00 
Gesamt  844.363,04 229.017,13 263.000,00 1.336.380,17 1.351.229,17 
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Vergleich jährliche Veränderung der Aufsichtratsvergütung gemäß § 162 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 AktG  

in %  
2022 gegenüber 

2021 1) 
2021 gegenüber 

2020 1) 
   
Aufsichtsratsvergütung   
Amier, Claudia (bis 10.2.2022, seit 16.2.2022, bis 30.4.2022) -70,3 12,1 
Arslan, Devrim (bis 10.2.2022, seit 16.2.2022) -9,2 13,6 
Becker, Uwe (bis 24.5.2022) -64,4 -4,6 
Bergerhoff, Dr. Bastian (seit 24.5.2022) – – 
Boddenberg, Staatsminister Michael (Aufsichtsratsvorsitzender) -2,3 70,5 
Bölükmese, Hakan (bis 10.2.2022, seit 16.2.2022) 7,2 3,1 
Born, Ines (seit 19.7.2022) – – 
Cicek, Hakan (bis 10.2.2022, seit 16.2.2022) -3,2 1,8 
Dunkelmann, Yvonne (bis 10.2.2022) -80,7 – 
Feldmann, Peter 0,0 -7,1 
Gerber, Peter -2,4 10,8 
Haase, Dr. Margarete -1,0 4,0 
Kaufmann, Frank-Peter -2,8 16,1 
Kipper, Dr. Ulrich (bis 10.2.2022, seit 16.2.2022) 1,9 11,9 
Klemm, Lothar 2,3 8,8 
Knappe, Karin (seit 8.6.2022) – – 
Lindner, Ramona (seit 16.2.2022)                        – – 
Neumaier, Mira (bis 30.06.2022) -47,4 - 
Odenwald, Michael -1,5 0,0 
Pöschko, Matthias (bis 10.2.2022, seit 16.2.2022)                             3,1 – 
Rana, Qadeer (bis 10.2.2022, seit 16.2.2022)                                    -4,7 9,7 
Venema, Mathias (bis 10.2.2022, seit 16.2.2022)             -5,2 180,6 
Wärntges, Sonja -3,0 420,9 
Windt, Prof. Dr. Katja -1,6 -1,5 
   
Ertragsentwicklung    
Jahresergebnis Fraport AG  -215,6 112,9 
Konzern-EBITDA  36,0 402,1 
   
Durchschnittliche Vergütung der Mitarbeiter auf Vollzeitäquivalentbasis    
Mitarbeiter der Fraport AG 2) 20,6 10,8 
 

1) Die unterschiedlich hohen prozentualen Veränderungen in der Aufsichtsratsvergütung resultieren aus einer zeitanteiligen Vergütungszahlung 

infolge eines unterjährigen Wechsels im Aufsichtsrat und/oder in seinen Ausschüssen.  
2) Stammbeschäftigte ohne Auszubildende und Aushilfen 
 

 

Frankfurt am Main, 13. März 2023  

Fraport AG  

Frankfurt Airport Services Worldwide 

 

 

 

Dr. Schulte                                                            Kranenberg                                 Staatsminister 

Boddenberg 

Vorsitzender des Vorstands         Vorstand Arbeitsdirektorin                      Vorsitzender des 

Aufsichtsrats 



 

 

Prüfungsvermerk des Wirtschaftsprüfers 

An die Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Frankfurt am Main 

Wir haben den zur Erfüllung des § 162 AktG aufgestellten Vergütungsbericht der Fraport AG 

Frankfurt Airport Services Worldwide, Frankfurt am Main für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 

zum 31. Dezember 2022 einschließlich der dazugehörigen Angaben geprüft. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats 

Die gesetzlichen Vertreter und der Aufsichtsrat der Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 

sind verantwortlich für die Aufstellung des Vergütungsberichts, einschließlich der dazugehörigen 

Angaben, der den Anforderungen des § 162 AktG entspricht. Die gesetzlichen Vertreter und der 

Aufsichtsrat sind auch verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um 

die Aufstellung eines Vergütungsberichts, einschließlich der dazugehörigen Angaben, zu 

ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Angaben 

ist.  

Verantwortung des Wirtschaftsprüfers 

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage unserer Prüfung ein Urteil zu diesem Vergütungsbericht, 

einschließlich der dazugehörigen Angaben, abzugeben. Wir haben unsere Prüfung unter Beachtung 

der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

Abschlussprüfung durchgeführt. Danach haben wir die Berufspflichten einzuhalten und die Prüfung 

so zu planen und durchzuführen, dass hinreichende Sicherheit darüber erlangt wird, ob der 

Vergütungsbericht, einschließlich der dazugehörigen Angaben, frei von wesentlichen falschen 

Angaben ist. 

Eine Prüfung umfasst die Durchführung von Prüfungshandlungen, um Prüfungsnachweise für die 

im Vergütungsbericht enthaltenen Wertansätze einschließlich der dazugehörigen Angaben zu 

erlangen. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemäßen Ermessen des 

Wirtschaftsprüfers. Dies schließt die Beurteilung der Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder 

unbeabsichtigter – falscher Angaben im Vergütungsbericht einschließlich der dazugehörigen 

Angaben ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Wirtschaftsprüfer das interne 

Kontrollsystem, das relevant ist für die Aufstellung des Vergütungsberichts einschließlich der 

dazugehörigen Angaben. Ziel hierbei ist es, Prüfungshandlungen zu planen und durchzuführen, die 

unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht, ein Prüfungsurteil zur 

Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Unternehmens abzugeben. Eine Prüfung umfasst 

auch die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Vertretbarkeit der von den 

gesetzlichen Vertretern und dem Aufsichtsrat ermittelten geschätzten Werte in der 

Rechnungslegung sowie die Beurteilung der Gesamtdarstellung des Vergütungsberichts 

einschließlich der dazugehörigen Angaben. 
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Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und 

angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. 

Prüfungsurteil 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der 

Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 einschließlich 

der dazugehörigen Angaben in allen wesentlichen Belangen den Rechnungslegungsbestimmungen 

des § 162 AktG.  

Hinweis auf einen sonstigen Sachverhalt – Formelle Prüfung des Vergütungsberichts nach 

§ 162 AktG 

Die in diesem Prüfungsvermerk beschriebene inhaltliche Prüfung des Vergütungsberichts umfasst 

die von § 162 Abs. 3 AktG geforderte formelle Prüfung des Vergütungsberichts, einschließlich der 

Erteilung eines Vermerks über diese Prüfung. Da wir ein uneingeschränktes Prüfungsurteil über die 

inhaltliche Prüfung des Vergütungsberichts abgeben, schließt dieses Prüfungsurteil ein, dass die 

Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG in allen wesentlichen Belangen im Vergütungsbericht 

gemacht worden sind. 

Verwendungsbeschränkung 

Wir erteilen diesen Prüfungsvermerk auf Grundlage des mit der Fraport AG Frankfurt Airport 

Services Worldwide geschlossenen Auftrags. Die Prüfung wurde für Zwecke der Gesellschaft 

durchgeführt und der Prüfungsvermerk ist nur zur Information der Gesellschaft über das Ergebnis 

der Prüfung bestimmt. Unsere Verantwortung für die Prüfung und für unseren Prüfungsvermerk 

besteht gemäß diesem Auftrag allein der Gesellschaft gegenüber. Der Prüfungsvermerk ist nicht 

dazu bestimmt, dass Dritte hierauf gestützt (Anlage und/oder Vermögens-) Entscheidungen treffen. 

Dritten gegenüber übernehmen wir demzufolge keine Verantwortung, Sorgfaltspflicht oder Haftung; 

insbesondere sind keine Dritten in den Schutzbereich dieses Vertrages einbezogen. § 334 BGB, 

wonach Einwendungen aus einem Vertrag auch Dritten entgegengehalten werden können, ist nicht 

abbedungen. 

 

Frankfurt am Main, den 13. März 2023 

PricewaterhouseCoopers GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

 

 

 

Guido Tamm      ppa. Matthias Böhm 

Wirtschaftsprüfer     Wirtschaftsprüfer 
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III. Weitere Angaben zu den zur Wahl vorgeschlagenen Aufsichtsrats-

kandidatinnen und -kandidaten 

(zu Punkt 7 der Tagesordnung) 

Michael Boddenberg 

Hessischer Minister der Finanzen 

Persönliche Daten: 

Geburtsjahr:  1959 

Nationalität:  Deutsch 

Beruf:  Hessischer Minister der Finanzen 

Wohnort:  Frankfurt am Main 

Ausbildung: 

1978 Abitur in Siegburg (Nordrhein-Westfalen) 

1983 Meisterprüfung im Fleischerhandwerk 

 

Beruflicher Werdegang: 

1984 – 1990 Mitglied der Geschäftsleitung der Mainfrost Tiefkühlkost GmbH 

1989 – 2009 Schulleiter der privaten Frankfurter Fachschule J. A. Heyne GmbH & Co. 

KG 

1993 – 1999 Mitglied des Magistrats der Stadt Frankfurt am Main als ehrenamtlicher 

Stadtrat 

1995 – 2002 Geschäftsführer und Gesellschafter der Fleischfeinkost Schäfer GmbH 

Seit 1999 Mitglied des Hessischen Landtags 

2001 – 2009 Generalsekretär und Geschäftsführer der CDU Hessen 

2004 – 2009 Wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion 

2009 – 2014 Hessischer Minister für Bundesangelegenheiten und Bevollmächtigter 

des Landes beim Bund 

2014 – April 2020 Vorsitzender der CDU-Fraktion im Hessischen Landtag 

2014 bis heute Geschäftsführer und Gesellschafter der J. A. Heyne GmbH & Co. KG 

(Hinweis: Niederlegung der Geschäftsführung während der Kabinettszu-

gehörigkeiten) 

Seit 03. April 2020 Hessischer Minister der Finanzen 

 

Mitglied in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: 

 Messe Frankfurt GmbH, Frankfurt am Main (Mitglied des Aufsichtsrats) 



 
 

  Seite 50 von 74 
 
 

 Hessische Staatsweingüter GmbH, Kloster Eberbach (Vorsitzender des Aufsichts-

rats) 

 Zentralgenossenschaft des europäischen Fleischergewerbes eG (Zentrag), Frankfurt 

am Main (Vorsitzender des Aufsichtsrats) 

 

Mitglied in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsun-

ternehmen: 

Verwaltungsrat der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Frankfurt am Main/Erfurt 

(2. stellvertretender Vorsitzender) 

Weitere Tätigkeiten 

Fleischer Innung Frankfurt/Darmstadt/Offenbach (Mitglied des Vorstands) 

 

Dr. Bastian Bergerhoff 

Stadtkämmerer sowie Dezernent für Finanzen, Beteiligungen und Personal der Stadt Frank-

furt am Main 

Persönliche Daten: 

Geburtsjahr:  1968 

Nationalität:  Deutsch 

Beruf:  Stadtkämmerer sowie Dezernent für Finanzen, Beteiligungen und Per-

sonal der Stadt Frankfurt am Main 

Wohnort:  Frankfurt am Main 

Ausbildung: 

1989 – 1994  Studium der Physik in Frankfurt am Main und Heidelberg 

1997 Promotion zum Dr. rer. nat. 

 

Beruflicher Werdegang: 

1997 – 2000  Wissenschaftlicher Angestellter an der Technischen Universität München 

in Garching 

2000 – 2003  Software-Berater bei Framesoft AG Software Applications 

2003 – 2009  Freiberufliche Tätigkeit als Software-Spezialist 

2009 – 2021  Software-Spezialist, Business-Consultant und Abteilungsleiter bei ver-

schiedenen Unternehmen der Deutschen Telekom AG 
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seit 09.09.2021  Stadtkämmerer sowie Dezernent für Finanzen, Beteiligungen und Perso-

nal der Stadt Frankfurt am Main 

 

Mitglied in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: 

 Mainova AG (Mitglied des Aufsichtsrats) 

 Messe Frankfurt GmbH (Mitglied des Aufsichtsrats) 

 Stadtwerke Frankfurt am Main Holding GmbH (Vorsitzender des Aufsichtsrats) 

 Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (Mitglied des Aufsichtsrats) 

 

Mitglied in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsun-

ternehmen: 

 DomRömer GmbH (stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats) 

 FIZ Frankfurter Innovationszentrum Biotechnologie GmbH (Mitglied des Aufsichts-

rats) 

 Gateway Gardens Projektentwicklungs-GmbH (Mitglied des Aufsichtsrats) 

 Sportpark Stadion Frankfurt am Main Gesellschaft für Projektentwicklungen mbH 

(Mitglied des Aufsichtsrats) 

 Hafen- und Marktbetriebe der Stadt Frankfurt am Main (Mitglied der Betriebskommis-

sion) 

 Kita Frankfurt (Mitglied der Betriebskommission) 

 Kommunale Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Frankfurt am Main (Mitglied der Be-

triebskommission) 

 Stadtentwässerung Frankfurt am Main (Mitglied der Betriebskommission) 

 Städtische Kliniken Frankfurt am Main – Höchst (Mitglied der Betriebskommission) 

 Volkshochschule Frankfurt am Main (Mitglied der Betriebskommission) 

 

Weitere Tätigkeiten 

 FinTech Community Frankfurt GmbH (stellv. Mitglied des Beirats) 
 

 

Kathrin Dahnke 

Selbständige Unternehmensberaterin 

Persönliche Daten: 

Geburtsjahr:  1960 

Nationalität:  Deutsch 

Beruf:  Selbständige Unternehmensberaterin 
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Wohnort:  Bielefeld 

 

Ausbildung: 

1978 – 1984  Abitur Geschwister-Scholl Gymnasium Melsungen, anschließend Ausbil-

dung Wirtschaftsdolmetscher und Studium der Betriebswirtschaftslehre 

an der Georg-August-Universität Göttingen, Abschluss Diplom-Kauffrau 

 

Beruflicher Werdegang: 

1985 – 1989  Leiterin Finanzabteilung bei der Beiersdorf AG, Hamburg  

1989 – 1997 Associate Director Mergers & Acquisitions bei der Westdeutschen Lan-

desbank, Düsseldorf 

1998 – 2004 Geschäftsführerin der Otto Bock Holding GmbH & Co. KG, Duderstadt 

2005 – 2014 Direktorin Finanzen, ab 2010 Mitglied des Vorstands Finanzen und Con-

trolling bei der DMG Mori Seiki Aktiengesellschaft, vormals GILDEMEIS-

TER AG, Bielefeld 

2014 – 2019 Mitglied des Vorstands der Wilh. Werhahn KG, Neuss 

2020 – 2021 Finanzvorständin (CFO) der OSRAM Licht AG, München 

2021 – 2022 Finanzvorständin (CFO) der Ottobock SE & Co KGaA 

 

Mitglied in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: 

 B. Braun SE, Melsungen (Mitglied des Aufsichtsrats und Vorsitzende des Prüfungs-

ausschusses) 

 Knorr-Bremse AG, München (Mitglied des Aufsichtsrats und Vorsitzende des Prü-

fungsausschusses) 

 Jungheinrich AG, Hamburg (Mitglied des Aufsichtsrats und Vorsitzende des Prü-

fungsausschusses) 

 Aurubis AG, Hamburg (Mitglied des Aufsichtsrats und des Prüfungsausschusses, 

Vorsitzende des Nominierungsausschusses) 

 

Mitglied in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsun-

ternehmen: 

keine 

 

Weitere Tätigkeiten 

keine 
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Dr. Margarete Haase 

Selbständige Unternehmensberaterin 

Persönliche Daten: 

Geburtsjahr:  1953 

Nationalität:  Österreichisch 

Beruf:  Selbständige Unternehmensberaterin 

Wohnort:  Ebersberg 

Ausbildung: 

1973 – 1979 Studium zur Diplom-Kauffrau an der Wirtschaftsuniversität Wien 

1982 – 1984 Dissertation „Entstehungsursachen des japanischen Management-Sys-

tems“ 

1998 – 1999 Harvard Business School (Executive Education Program) in Boston 

 

Beruflicher Werdegang: 

1979  Kapitalbeteiligungs AG, Wien, Analyst, Unternehmensbewertungen 

1983  RZB-Leasing GmbH, Wien, Abteilungsleiterin, Leasing- / steuerliche Son-

dertransaktionen 

1986  CIS Information Systems / Comdisco, Genf, Regionalleiterin, Vertrieb, 

Refinanzierung 

1987 – 1990 Daimler Benz AG, Stuttgart, Leiterin Controlling Leasinggesellschaften, 

Leiterin Beteiligungen Nord- und Südamerika 

1995 – 2000 Daimler Benz AG, München, Amsterdam, Dublin, Bereichsleiterin Absatz-

finanzierung Deutsche Aerospace AG, Geschäftsführung Fokker Flug-

zeugleasing / Absatzfinanzierunggesellschaft für Airbus 

2000 – 2002 DaimlerChrysler AG Stuttgart, Bereichsleiterin Konzernfinanzplanung und 

-steuerung 

2002 – 2006 DaimlerChrysler AG, Berlin, Kaufmännische Leiterin Motorenwerk Berlin 

2006 – 2007 DaimlerChrysler AG, Stuttgart, Director Corporate Audit Europa 

2007 – 2009 Daimler Financial Services AG, Berlin, Mitglied des Vorstands 

04/2009 – 04/2018 Deutz AG, Köln, Mitglied des Vorstands 

 

Mitglied in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: 

 ams OSRAM AG (Vorsitzende des Aufsichtsrats) 

 Marquard & Bahls AG (Mitglied des Aufsichtsrats) 
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Mitglied in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsun-

ternehmen: 

ING Groep N.V. und ING Bank N.V. Amsterdam (Mitglied des Aufsichtsrats, Vorsitzende des 

Prüfungsausschusses) 

 

Weitere Tätigkeiten 

keine 

 

 

Harry Hohmeister 

Mitglied des Vorstandes Deutsche Lufthansa AG (Vorstandsressort: „Globale Märkte und 

Netzmanagement“) 

 

Persönliche Daten: 

 

Geburtsjahr:  1964 

Nationalität:  deutsch 

Beruf:  Mitglied des Vorstandes Deutsche Lufthansa AG (Vorstandsressort: 

„Globale Märkte und Netzmanagement“) 

Wohnort:  Reit im Winkl 

 

Ausbildung: 

 
1983 – 1988  Abitur, Wehrdienst, Ausbildung zum Luftverkehrskaufmann bei der 

Deutsche Lufthansa AG  

 

Beruflicher Werdegang: 

 
1988 – 1995  Planung und Entwicklung der Europa Flotte & Flugpläne; Umbau der 

Vertriebs- und Marketingdivision – Deutsche Lufthansa AG  

1996 – 1999  Vice President Netzwerkplanung – Deutsche Lufthansa AG  

2000 – 2004  Bereichsvorstandsfunktionen, u.a. Führung der Fluggesellschaften in 

Deutschland, Belgien und Großbritannien – Thomas Cook Airlines  

2005 – 2008   Chief Network & Distribution Officer – SWISS International Air Lines 

AG  
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2009 – 2015   Chief Executive Officer (Chairman of the Management Board) – 

SWISS International Air Lines AG 

2013 – 2015  Mitglied des Vorstandes Deutsche Lufthansa AG (Vorstandsressort: 

„Verbund Airlines, Logistik und IT“) 

2016 – 2022  Mitglied des Vorstandes Deutsche Lufthansa AG (Vorstandsressort: 

„Commercial Passenger Airlines“) 

seit 2022  Mitglied des Vorstandes Deutsche Lufthansa AG (Vorstandsressort: 

„Globale Märkte und Netzmanagement“) 

Verantwortung für die Koordination der Netzwerkplanung, der kommer-

ziellen Angebotsgestaltung, des Revenue Managements, des weltwei-

ten Vertriebs und Distribution sowie der globalen Stationen für sämtli-

che Passagier Airlines der Lufthansa Group 

 
 

Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten o.ä. 

Vorsitzender des Aufsichtsrats der Eurowings GmbH 

 

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien 

Mitglied im Aufsichtsrat der SunExpress (Güneş Ekspres Havacılık A.Ş.) 

 

Mike Josef 

Stadtrat, Dezernent für Planen, Wohnen und Sport und gewählter Oberbürgermeister der 

Stadt Frankfurt am Main 

Persönliche Daten: 

Geburtsjahr:  1983 

Nationalität:  Deutsch 

Beruf:  Stadtrat, Dezernent für Planen, Wohnen und Sport und gewählter 

Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt am Main 

Wohnort:  Frankfurt am Main 

Ausbildung: 

1999 Mittlere Reife an der Albert-Einstein-Realschule in Ulm-Wiblingen 

2002 Fachhochschulreife an der Fachoberschule in Neu-Ulm 

2003 – 2004 Studium der Sozialarbeit an der Fachhochschule Frankfurt am Main 

2004 – 2010 Studium der Politikwissenschaft, Geschichte und Rechtswissenschaft an 

der Goethe Universität Frankfurt; Abschluss als Diplom-Politologe 
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Beruflicher Werdegang: 

2011 – 2016 Organisationssekretär beim DGB in Südosthessen 

2016 – 2021 Stadtrat, Dezernent für Planen und Wohnen 

seit 09.09.2021 Stadtrat, Dezernent für Planen, Wohnen und Sport 

ab 12.05.2023 Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt am Main 

 

Mitglied in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: 

 Mitglied des Aufsichtsrats der ABG FRANKFURT HOLDING Wohnungsbau- und Be-

teiligungsgesellschaft mbH 

 Mitglied des Aufsichtsrats der Messe Frankfurt GmbH 

 Mitglied des Aufsichtsrats der Nassauische Heimstätte Wohnungs- und Entwick-

lungsgesellschaft mbH 

 

Mitglied in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsun-

ternehmen: 

 Vorsitzender des Aufsichtsrats der Bäderbau Frankfurt GmbH & Co. KG 

 Vorsitzender des Aufsichtsrats der BäderBetriebe Frankfurt GmbH 

 Vorsitzender des Aufsichtsrats der Dom Römer GmbH 

 Vorsitzender des Aufsichtsrats der Gateway Gardens Projektentwicklungs-GmbH 

 Mitglied des Aufsichtsrats der HFM Managementgesellschaft für Hafen und Markt mit 

beschränkter Haftung  

 Mitglied des Aufsichtsrats der KEG Konversions-Grundstücksentwicklungsgesell-

schaft mbH 

 Mitglied des Aufsichtsrats der Rebstock Projektgesellschaft mbH 

 Mitglied des Aufsichtsrats der Sportpark Stadion Frankfurt am Main Gesellschaft für 

Projektentwicklungen mbH 

 

Weitere Tätigkeiten 

keine 

 

Frank-Peter Kaufmann 

Mitglied des Hessischen Landtags, Diplom-Physiker 

Persönliche Daten: 

Geburtsjahr:  1948 
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Nationalität:  Deutsch 

Beruf:  Mitglied des Hessischen Landtags, Diplom-Physiker 

Wohnort:  Dietzenbach 

Ausbildung: 

1966 – 1970 Studium der Physik, Goethe-Universität Frankfurt am Main mit Diplom 

 

Beruflicher Werdegang: 

1970 – 1972 wissenschaftliche Arbeit in der theoretischen Physik 

1972 – 1983 Arbeit in der Hochschulverwaltung, zuletzt als Leiter der Planungsabtei-

lung der Goethe-Universität Frankfurt am Main 

1984 – 1989 Erster Stadtrat, zuständig für Finanzen, Soziales und die Stadtwerke in 

Dietzenbach (Landkreis Offenbach) 

1989 – 1993 Erster Kreisbeigeordneter des Kreises Offenbach als Dezernent für Ju-

gend, Soziales, Umwelt, Verkehr und Gesundheit 

5. April 1995 Erstmaliger Einzug in den Hessischen Landtag 

1998 – 2008 Parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜ-

NEN und langjähriges Mitglied im Wirtschafts- und Haushaltsausschuss 

des Hessischen Landtags sowie im Unterausschuss für Finanzcontrolling 

2009 – 2016 Vorsitzender des Unterausschusses für Finanzcontrolling des Hessischen 

Landtags 

Seit 2008 Fraktionsvorsitzender der GRÜNEN-Fraktion in der Regionalversamm-

lung 

Seit 2011 Ehrenamtlicher Beigeordneter im Regionalverband FrankfurtRheinMain 

 

Mitglied in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: 

keine 

 

Mitglied in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsun-

ternehmen: 

keine 

 

Weitere Tätigkeiten 

keine 
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Lothar Klemm 

Hessischer Staatsminister a.D., selbständiger Rechtsanwalt 

Persönliche Daten: 

Geburtsjahr:  1949 

Nationalität:  Deutsch 

Beruf:  Hessischer Staatsminister a.D., selbständiger Rechtsanwalt 

Wohnort:  Neuberg 

 

Ausbildung: 

1968 Studium der Rechtswissenschaften an der Johann-Wolfgang-Goethe-Uni-

versität, Frankfurt am Main, mit Abschluss des ersten und zweiten juristi-

schen Staatsexamens 

 

Beruflicher Werdegang: 

1978  niedergelassener Rechtsanwalt und Notar 

1994 – 1995 Hessischer Minister für Wirtschaft, Verkehr, Technologie und Europaan-

gelegenheiten 

1995 – 1999 Hessischer Minister für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung 

 

Mitglied in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: 

Dietz AG (Vorsitzender des Aufsichtsrats) 

 

Mitglied in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsun-

ternehmen: 

EEBC European Electrical Bus Company GmbH (Non-executive Director) 

 

Weitere Tätigkeiten 

Beirat für Arbeitsmarkt- und Beschäftigungsförderung des Main-Kinzig-Kreises (Vorsitzender 

des Beirats) 
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Sonja Wärntges 

Vorsitzende des Vorstands der DIC Asset AG, Frankfurt am Main 

Persönliche Daten: 

Geburtsjahr:  1967 

Nationalität:  Deutsch 

Beruf:  Vorsitzende des Vorstands der DIC Asset AG, Frankfurt am Main 

Wohnort:  Frankfurt am Main 

Ausbildung: 

1987 Abitur 

1987 – 1992 Studium der Wirtschaftswissenschaften an der TU Braunschweig und der 

Universität Hannover, Abschluss: Dipl.-Ökonomin 

 

Beruflicher Werdegang: 

1992 – 1995  Ernst & Young Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, 

Stuttgart 

1996 – 1996  Price Waterhouse GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsge-

sellschaft, Düsseldorf 

1996 – 2003  GHH-RAND Schraubenkompressoren GmbH, Oberhausen 

2003 – 2004 MAC Mode GmbH & Co KGaA, Wald/Roßbach, kaufmännische Ge-

schäftsführerin 

2004 – 2004 freiberufliche Tätigkeiten als Consultant / Interims-Manager Finance / IT 

2005 – 2011 C&A Group, Düsseldorf, Leitung des Financial Services Centers 

2011 – 2013 DIC Deutsche Immobilien Chancen AG & Co KGaA, Frankfurt, Mitglied 

des Vorstands, Finanzvorstand (CFO) 

seit 06/2013 DIC Asset AG, Frankfurt am Main, Mitglied des Vorstands, Finanzvor-

stand (CFO) 

ab 10/2017 DIC Asset AG, Frankfurt am Main, Vorstandsvorsitzende (CEO) sowie 

Finanzvorstand (CFO) 

 

Mitglied in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: 

 DIC Real Estate Investments GmbH & Co. KGaA, Frankfurt am Main (Vorsitzende 

des Aufsichtsrats) 

 VIB Vermögen AG, Neuburg an der Donau (Mitglied des Aufsichtsrats) 

 BBI Bürgerliches Brauhaus Immobilien AG, Ingolstadt (Mitglied des Aufsichtsrats) 

 



 
 

  Seite 60 von 74 
 
 

 

Mitglied in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsun-

ternehmen: 

keine 

 

Weitere Tätigkeiten 

keine 

 

 

Prof. Dr.-Ing. Katja Windt 

Mitglied der Geschäftsführung der SMS group GmbH (Verantwortlich für: Weltweites Service 

Geschäft inklusive Elektrik & Automation sowie das Digital-Geschäft) 

Persönliche Daten: 

Geburtsjahr:  1969 

Nationalität:  Deutsch 

Beruf:  Mitglied der Geschäftsführung der SMS group GmbH (Verantwortlich 

für: Weltweites Service Geschäft inklusive Elektrik & Automation sowie 

das Digital-Geschäft) 

Wohnort:  Bremen, Düsseldorf (Nebenwohnung) 

Ausbildung: 

1988 – 1995  Studium (Studiengang Maschinenbau, Fachrichtung Produktionstech-

nik), Leibniz Universität Hannover 

1995 – 2000  Promotion (Dr.-Ing.) am Institut für Fabrikanlagen und Logistik (IFA),  

Leibniz Universität Hannover 

 

Beruflicher Werdegang: 

2001 – 2007  Abteilungsleiterin am Bremer Institut für Produktion und Logistik (BIBA) 

2008 – 2009  Associate Professor of Global Production Logistics,  

  Jacobs University Bremen (seit Nov. 2022: Constructor University) 

2009 – 2018  Full Professor of Global Production Logistics,  

  Jacobs University Bremen (seit Nov. 2022: Constructor University) 

01/2013 – 01/2014 Provost & Geschäftsführerin, Jacobs University Bremen gGmbH 

02/2014 – 01/2018 Präsidentin & Geschäftsführerin, Jacobs University Bremen gGmbH 

seit 01/2018  Mitglied der Geschäftsführung, SMS group GmbH, CDO 

seit 02/2018  Honorar Professur für Global Production Logistics,  
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  Constructor University Bremen (vormals: Jacobs University Bremen) 
 

Mitglied in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: 

Deutsche Post AG, Bonn (Mitglied des Aufsichtsrats) 

 

Mitglied in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsun-

ternehmen: 

Independent Member im Board of Directors der Ford Otomotiv Sanayi A.Ş., Istanbul (seit 

07/2022) 

 

Weitere Tätigkeiten 

Bundesvereinigung Logistik (BVL) e.V. (Mitglied des Vorstands bis 05/2023) 

 

Die vorstehenden Angaben werden auf der Internetseite www.fraport.com/hauptversammlung 

jährlich aktualisiert veröffentlicht. 

Angaben zu den persönlichen und geschäftlichen Beziehungen der Aufsichtsratskan-

didaten zum Unternehmen, den Organen der Gesellschaft und einem wesentlich an der 

Gesellschaft beteiligten Aktionär gem. Empfehlung C.13 DCGK 

Vorsorglich wird offengelegt, dass das Land Hessen, in dessen Diensten Herr Michael Bod-

denberg als Hessischer Minister der Finanzen steht, mit mehr als 10 % an der Fraport AG 

beteiligt ist. Im Übrigen bestehen zwischen Herrn Boddenberg und der Fraport AG bzw. deren 

Organen nach Einschätzung des Aufsichtsrats keine für die Wahlentscheidung der Hauptver-

sammlung maßgebenden persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen, deren Offenlegung 

gemäß C.13 DCGK empfohlen wird. 

Die Stadt Frankfurt am Main, in deren Diensten Herr Dr. Bergerhoff als Stadtkämmerer sowie 

Dezernent für Finanzen, Beteiligungen und Personal und Herr Josef als Stadtrat, Dezernent 

für Planen, Wohnen und Sport und gewählter Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt am Main 

stehen, ist mittelbar über das Tochterunternehmen Stadtwerke Frankfurt am Main Holding 

GmbH mit mehr als 10 % an der Fraport AG beteiligt. Im Übrigen bestehen zwischen Herrn 

Dr. Bergerhoff bzw. Herrn Josef und der Fraport AG bzw. deren Organen nach Einschätzung 

des Aufsichtsrats keine für die Wahlentscheidung der Hauptversammlung maßgebenden per-

sönlichen oder geschäftlichen Beziehungen, deren Offenlegung gemäß C.13 DCGK empfoh-

len wird. 
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Vorsorglich wird offengelegt, dass Herr Frank-Peter Kaufmann Mitglied des Hessischen Land-

tags ist und das Land Hessen mit mehr als 10 % an der Fraport AG beteiligt ist. Im Übrigen 

bestehen zwischen Herrn Kaufmann und der Fraport AG bzw. deren Organen nach Einschät-

zung des Aufsichtsrats keine für die Wahlentscheidung der Hauptversammlung maßgebenden 

persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen, deren Offenlegung gemäß C.13 DCGK emp-

fohlen wird. 

Herr Harry Hohmeister ist Mitglied des Vorstands der Deutsche Lufthansa AG.  

Die Lufthansa Gruppe ist – als einer der weltweit größten zivilen Luftfahrtkonzerne – größter 

Airline-Kunde der Fraport AG am Standort Frankfurt. Mit der Deutschen Lufthansa AG unter-

hält die Fraport AG intensive geschäftliche Beziehungen mit Schwerpunkten in den Bereichen 

Abwicklung von Starts und Landungen, Bodenabfertigung von Flugzeugen einschließlich 

Frachtflugzeugen sowie der Nutzung von Immobilien und landseitigen Flächen zur Frachtab-

wicklung. 

Die Geschäftsbeziehungen mit der Deutschen Lufthansa AG und ihren Partnern der Star Alli-

ance tragen in erheblichem Umfang zum Umsatz des Fraport-Konzerns bei. Der Flughafen 

Frankfurt am Main ist Heimatflughafen und größtes Drehkreuz der Deutschen Lufthansa AG 

sowie der wichtigste Standort im Netz der Lufthansa Cargo AG. Am Flughafen Frankfurt hat 

die Lufthansa Cargo AG den größten Anteil am Frachtumschlag. Zum 31.12.2022 hielt die 

Deutsche Lufthansa AG rund 8,44 % der Aktien und Stimmrechte an der Fraport AG. 

Für die übrigen Kandidaten bestehen nach Einschätzung des Aufsichtsrats keine für die Wahl-

entscheidung eines objektiv urteilenden Aktionärs maßgebenden persönlichen oder geschäft-

lichen Beziehungen zwischen dem jeweiligen Kandidaten und der Fraport AG, deren Konzern-

unternehmen, den Organen der Gesellschaft oder einem wesentlich an der Gesellschaft be-

teiligten Aktionär. 

IV. Weitere Angaben und Hinweise 

Internetseite der Gesellschaft und dort zugängliche Unterlagen und Informationen 

Diese Einladung zur Hauptversammlung, die der Hauptversammlung zugänglich zu machenden Un-

terlagen und weitere Informationen im Zusammenhang mit der Hauptversammlung sind ab Einberu-

fung der Hauptversammlung über die Internetseite der Gesellschaft unter www.fraport.com/hauptver-

sammlung zugänglich. Etwaige bei der Gesellschaft eingehende und veröffentlichungspflichtige Ge-

genanträge, Wahlvorschläge und Ergänzungsverlangen von Aktionärinnen und Aktionären werden 

ebenfalls über die oben genannte Internetseite zugänglich gemacht. Unter dieser Internetadresse 
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werden nach der Hauptversammlung auch die Abstimmungsergebnisse veröffentlicht. Über die Inter-

netseite ist auch das HV-Portal erreichbar, das für die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionärinnen 

und Aktionäre (und deren Bevollmächtigte) u.a. eine Ausübung des Stimmrechts vor und während 

der Hauptversammlung ermöglicht und über das die gesamte Versammlung in Bild und Ton übertra-

gen wird. Die Eröffnung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter und die Rede des 

Vorstandsvorsitzenden können auch von der interessierten Öffentlichkeit auf der Internetseite der 

Gesellschaft unter www.fraport.com/hauptversammlung live in Bild und Ton verfolgt werden.  

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte  

Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung sind insgesamt 92.468.704 Stückaktien aus-

gegeben. Alle ausgegebenen Aktien gewähren je eine Stimme; die Anzahl der Stimmrechte  

beträgt demnach 92.468.704. Von den 92.468.704 Stückaktien werden zum Zeitpunkt der Einberu-

fung 77.365 Aktien von der Fraport AG selbst gehalten (eigene Aktien). Die eigenen Aktien gewähren, 

solange sie von der Fraport AG gehalten werden, keine Stimmrechte. 

Durchführung der Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Prä-

senz der Aktionärinnen und Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten, Übertragung in Bild und 

Ton 

Der Vorstand der Fraport AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats auf Grundlage von § 26n Abs. 1 

des Einführungsgesetzes zum Aktiengesetz entschieden, die Hauptversammlung als virtuelle Haupt-

versammlung gemäß § 118a AktG ohne physische Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre oder 

ihrer Bevollmächtigen abzuhalten. Eine physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten 

(mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) ist daher ausgeschlossen. 

Im Hinblick auf die Durchführung der Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung nach der 

gesetzlichen Neuregelung in § 118a Aktiengesetz bitten wir Sie um besondere Beachtung der nach-

stehenden Hinweise zur Anmeldung, zur Ausübung des Stimmrechts und zu den weiteren Aktionärs-

rechten. Angesichts der neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen ergeben sich einige Besonderhei-

ten gegenüber der Hauptversammlung 2022. 

Ordnungsgemäß angemeldete Aktionärinnen und Aktionäre und ihre Bevollmächtigten können die 

gesamte Hauptversammlung per Bild- und Tonübertragung über das unter der Internetadresse 

www.fraport.com/hauptversammlung zugängliche HV-Portal verfolgen und sich über das HV-Portal 

zur Hauptversammlung, insbesondere zur Ausübung ihres Stimmrechts, zuschalten sowie ihre wei-

teren Aktionärsrechte ausüben. Den ordnungsgemäß angemeldeten Aktionärinnen und Aktionären 
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wird eine Stimmrechtskarte mit weiteren Informationen zur Rechtsausübung zugeschickt. Die Stimm-

rechtskarte enthält unter anderem die Zugangsdaten, mit denen die Aktionärinnen und Aktionäre das 

HV-Portal nutzen können. 

Internetgestütztes HV-Portal und Aktionärs-Hotline 

Unter der Internetadresse www.fraport.com/hauptversammlung unterhält die Gesellschaft ab dem 

2. Mai 2023 ein internetgestütztes Online-Portal (HV-Portal). Über dieses können die ordnungsge-

mäß angemeldeten Aktionärinnen und Aktionäre (und ggf. deren Bevollmächtigte) unter anderem ihr 

Stimmrecht ausüben, Vollmachten erteilen, Stellungnahmen in Textform oder Videobotschaften ein-

reichen, ihr Auskunftsrecht im Wege der elektronischen Kommunikation und ihr Rederecht in der 

Versammlung im Wege der Videokommunikation ausüben, oder Widerspruch zu Protokoll erklären. 

Um das HV-Portal nutzen zu können, müssen Sie sich mit den Zugangsdaten, die Sie mit Ihrer Stimm-

rechtskarte erhalten, einloggen. Die verschiedenen Möglichkeiten zur Ausübung Ihrer Rechte er-

scheinen dann in Form von Schaltflächen und Menüs auf der Benutzeroberfläche des HV-Portals.  

Bei Fragen zur virtuellen Hauptversammlung und zur Nutzung des HV-Portals können Sie sich an 

unsere Aktionärs-Hotline unter der Nummer +49 89 210 27 220 wenden. Die Aktionärs-Hotline ist 

montags bis freitags (außer feiertags) jeweils von 9.00 bis 17.00 Uhr (MESZ) und am Tag der Haupt-

versammlung ab 8.00 Uhr (MESZ) erreichbar. 

Voraussetzungen für die Ausübung der Aktionärsrechte, insbesondere des Stimmrechts (mit 

Nachweisstichtag nach § 123 Abs. 4 AktG und dessen Bedeutung) und die elektronische Zu-

schaltung zur Hauptversammlung 

Zur Ausübung der Aktionärsrechte, insbesondere des Stimmrechts, und zur elektronischen Zuschal-

tung über das HV-Portal sind Aktionärinnen und Aktionäre berechtigt, die sich bei der Gesellschaft in 

Textform (§ 126b BGB) unter der nachfolgend genannten Adresse (Anmeldestelle) anmelden und 

der Gesellschaft unter dieser Adresse einen von ihrem depotführenden Institut (Letztintermediär) in 

Textform (§ 126b BGB) erstellten besonderen Nachweis ihres Anteilsbesitzes übermitteln (ord-

nungsgemäß angemeldete Aktionäre); ein Nachweis über den Anteilsbesitz gemäß § 67c Abs. 3 

AktG ist hierfür in jedem Fall ausreichend: 

 
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 

c/o Link Market Services GmbH 

Landshuter Allee 10 

80637 München  

 

E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de 
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Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des 2. Mai 2023 (0.00 Uhr, MESZ – 

sogenannter Nachweisstichtag) beziehen. Anmeldung und Nachweis müssen der Gesellschaft bis 

spätestens zum Ablauf des 16. Mai 2023 (24.00 Uhr, MESZ) unter der oben genannten Adresse zu-

gehen. Es wird darauf hingewiesen, dass in den Mitteilungen nach § 125 AktG, welche in Form und 

Inhalt gemäß den Anforderungen der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (EU-DVO 

2018/1212) aufzustellen sind, in Feld C.5 der Tabelle 3 der EU-DVO 2018/1212 ein Aufzeichnungs-

datum anzugeben ist. Dieses Aufzeichnungsdatum (im vorliegenden Fall: 1. Mai 2023) ist nicht iden-

tisch mit dem nach § 123 Abs. 4 AktG zu benennenden Nachweisstichtag (im vorliegenden Fall: 

2. Mai 2023, 0.00 Uhr, MESZ). Die Gesellschaft folgt hier einer Empfehlung des Umsetzungsleitfa-

dens für den deutschen Markt des Bundesverbandes deutscher Banken zur Aktionärsrechterichtlinie 

II/ARUG II. 

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Ausübung der Aktionärsrechte nur diejenige als Aktionä-

rin/derjenige als Aktionär, die/der sich fristgerecht angemeldet und die Berechtigung zur Ausübung 

des Stimmrechts nachgewiesen hat. Die Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweifeln an der Richtigkeit 

oder Echtheit des Nachweises einen geeigneten weiteren Nachweis zu verlangen. Wird dieser Nach-

weis nicht oder nicht in gehöriger Form erbracht, kann die Gesellschaft die Aktionärin/den Aktionär 

zurückweisen.  

Die Berechtigung zur Ausübung von Aktionärsrechten und der Umfang des Stimmrechts bemessen 

sich ausschließlich nach dem im Nachweis enthaltenen Anteilsbesitz der Aktionärin/des Aktionärs 

zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des An-

teilsbesitzes einher. Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung des Anteilsbesitzes 

nach dem Nachweisstichtag ist für die Ausübung von Aktionärsrechten, die Möglichkeit zur elektroni-

schen Zuschaltung zur Hauptversammlung über das HV-Portal und den Umfang des Stimmrechts 

ausschließlich der Anteilsbesitz der Aktionärin/des Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich, das 

heißt, Veräußerungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen auf die 

Berechtigung der Aktionärin/des Aktionärs und auf den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes 

gilt für Erwerbe und Zuerwerbe von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum Nach-

weisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionärin/Aktionär werden, sind für die von 

ihnen gehaltenen Aktien nur berechtigt (insbesondere stimmberechtigt), soweit sie sich von der bis-

herigen Aktionärin/dem bisherigen Aktionär bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung ermächtigen 

lassen. 

Nach Eingang der Anmeldung und des besonderen Nachweises des Anteilsbesitzes bei der Gesell-

schaft werden den Aktionärinnen und Aktionären Stimmrechtskarten für die Ausübung der Rechte in 

Bezug auf die Hauptversammlung einschließlich der Zugangsdaten für das HV-Portal zum Zwecke 

der elektronischen Zuschaltung zur Hauptversammlung zugesandt. 
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Ausübung des Stimmrechts durch Briefwahl 

Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre können ihre Stimmen durch Briefwahl schriftlich oder im 

Wege elektronischer Kommunikation abgeben, ändern oder widerrufen.  

Vor der Hauptversammlung steht Ihnen dafür zum einen das in der Stimmrechtskarte integrierte Brief-

wahlformular zur Verfügung. Das Briefwahlformular kann zudem postalisch unter der Adresse Fraport 

AG, HV-Projektbüro (RAC-GB), 60547 Frankfurt am Main oder per E-Mail (HV-Projektbu-

ero@fraport.de) angefordert werden. Darüber hinaus kann das Briefwahlformular auch auf der Inter-

netseite der Gesellschaft unter www.fraport.com/hauptversammlung heruntergeladen werden. Wenn 

Sie das Briefwahlformular verwenden, ist dieses ausschließlich an die oben genannte Postanschrift 

oder E-Mail-Adresse der Anmeldestelle zu übermitteln und muss dort bis spätestens 22. Mai 2023, 

24.00 Uhr, MESZ (Datum des Eingangs) zugehen. Gleiches gilt für den Widerruf oder die Änderung 

von Briefwahlstimmen, die per Post oder E-Mail ebenfalls ausschließlich an die oben genannte Post-

anschrift oder E-Mail-Adresse der Anmeldestelle zu übermitteln sind und dort bis spätestens 22. Mai 

2023, 24.00 Uhr, MESZ (Datum des Eingangs) zugehen müssen. 

Vor und auch während der Hauptversammlung steht Ihnen für die Ausübung des Stimmrechts im 

Wege der (elektronischen) Briefwahl auch das unter der Internetadresse www.fraport.com/hauptver-

sammlung erreichbare HV-Portal der Gesellschaft zur Verfügung. Die elektronische Briefwahl über 

das HV-Portal ist ab dem 2. Mai 2023 bis zu dem vom Versammlungsleiter im Rahmen der Abstim-

mungen festgelegten Zeitpunkt am Tag der Hauptversammlung möglich. Hierfür ist im HV-Portal die 

Schaltfläche „Briefwahl“ vorgesehen. Über das HV-Portal können Sie auch während der Hauptver-

sammlung bis zu dem vom Versammlungsleiter im Rahmen der Abstimmungen festgelegten Zeit-

punkt etwaige zuvor im Wege der Briefwahl erfolgte Stimmabgaben ändern oder widerrufen.  

Briefwahlstimmen (sowie deren Widerruf oder Änderung), die einer ordnungsgemäßen Anmeldung 

nicht zweifelsfrei zugeordnet werden können, werden nicht berücksichtigt. 

Ausübung des Stimmrechts durch Vollmachtserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Ge-

sellschaft 

Für die Ausübung des Stimmrechts können die stimmberechtigten Aktionärinnen und Aktionäre zu-

dem die von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter bevollmächti-

gen.  

Vor der Hauptversammlung steht Ihnen dafür zum einen das in der Stimmrechtskarte integrierte Voll-

machts- und Weisungsformular zur Verfügung. Das Vollmachts- und Weisungsformular kann zudem 

postalisch unter der Adresse Fraport AG, HV-Projektbüro (RAC-GB), 60547 Frankfurt am Main oder 
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per E-Mail (HV-Projektbuero@fraport.de) angefordert werden. Darüber hinaus kann das Vollmachts- 

und Weisungsformular auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.fraport.com/hauptver-

sammlung heruntergeladen werden. Wenn Sie das Vollmachts- und Weisungsformular verwenden, 

ist dieses ausschließlich an die oben genannte Postanschrift oder E-Mail-Adresse der Anmeldestelle 

zu übermitteln und muss dort bis spätestens 22. Mai 2023, 24.00 Uhr, MESZ (Datum des Eingangs) 

zugehen. Auf diesem Wege können Vollmachten und Weisungen auch per Post oder E-Mail geändert 

oder widerrufen werden. Der Widerruf oder die Änderung von Vollmachten und Weisungen per Post 

oder E-Mail sind ausschließlich an die oben genannte Postanschrift oder E-Mail-Adresse der Anmel-

destelle zu übermitteln und müssen dort bis spätestens 22. Mai 2023, 24.00 Uhr, MESZ (Datum des 

Eingangs) zugehen. 

Vor und während der Hauptversammlung steht Ihnen für die Ausübung des Stimmrechts im Wege 

der Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft auch das unter 

der Internetadresse www.fraport.com/hauptversammlung erreichbare HV-Portal der Gesellschaft zur 

Verfügung. Die Bevollmächtigung und Weisungserteilung über das HV-Portal ist ab dem 2. Mai 2023 

bis zu dem vom Versammlungsleiter im Rahmen der Abstimmungen festgelegten Zeitpunkt am Tag 

der Hauptversammlung möglich. Hierfür ist im HV-Portal die Schaltfläche „Vollmacht und Weisungen“ 

vorgesehen. Über das HV-Portal können Sie auch während der Hauptversammlung bis zu dem vom 

Versammlungsleiter im Rahmen der Abstimmungen festgelegten Zeitpunkt eine etwaige zuvor erteilte 

Vollmacht und Weisung ändern oder widerrufen. 

Soweit von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, müssen diesen 

in jedem Fall Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter 

sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Ohne solche ausdrücklichen Weisungen werden die 

Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht nicht ausüben. 

Aufträge zu Redebeiträgen, zur Ausübung des Auskunftsrechts, Stellungnahmen, zum Stellen von 

Anträgen und Wahlvorschlägen, zu Verlangen zur Aufnahme von Fragen in die Niederschrift sowie 

zum Einlegen von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse nehmen die von der Ge-

sellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nicht entgegen. 

Bevollmächtigung Dritter zur Ausübung des Stimmrechts und sonstiger Rechte 

Aktionärinnen und Aktionäre können ihr Stimmrecht und sonstige Rechte auch durch Bevollmäch-

tigte, zum Beispiel durch einen Intermediär, Stimmrechtsberater, eine Aktionärsvereinigung oder eine 

sonstige bevollmächtigte dritte Person ausüben lassen. Auch in diesen Fällen sind eine fristgerechte 

Anmeldung zur Hauptversammlung und ein Nachweis des Anteilsbesitzes nach den vorstehenden 

Bestimmungen erforderlich. Bevollmächtigte Dritte können das Stimmrecht ihrerseits durch Briefwahl 
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oder Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben (siehe oben). 

Bevollmächtigt die Aktionärin/der Aktionär mehr als eine Person, kann die Gesellschaft gemäß § 134 

Abs. 3 Satz 2 AktG eine oder mehrere von diesen zurückweisen.  

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der 

Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB), wenn keine Vollmacht nach § 135 AktG erteilt 

wird. Bei der Bevollmächtigung zur Stimmrechtsausübung nach § 135 AktG (Bevollmächtigung von 

Stimmrechtsberatern, Aktionärsvereinigungen oder sonstigen von § 135 AktG erfassten Intermediä-

ren bzw. nach § 135 AktG Gleichgestellten) sind in der Regel Besonderheiten zu beachten. Aktionä-

rinnen und Aktionäre, die eine Vollmacht zur Stimmrechtsausübung nach § 135 AktG erteilen wollen, 

werden gebeten, etwaige Besonderheiten der Vollmachtserteilung bei den jeweils zu Bevollmächti-

genden zu erfragen und sich mit diesen abzustimmen. 

Die Erteilung der Vollmacht kann gegenüber der/dem Bevollmächtigten oder gegenüber der Gesell-

schaft erfolgen. Der Nachweis einer erteilten Bevollmächtigung kann dadurch geführt werden, dass 

die/der Bevollmächtigte den Nachweis (z. B. die Vollmacht im Original oder in Kopie bzw. als Scan) 

per Post oder E-Mail an die oben genannte Postanschrift oder E-Mail-Adresse der Anmeldestelle 

übermittelt. Diese Übermittlungswege stehen auch zur Verfügung, wenn die Erteilung der Vollmacht 

durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft erfolgen soll; ein gesonderter Nachweis über die 

Erteilung der Vollmacht erübrigt sich in diesem Fall. Auch der Widerruf einer bereits erteilten Voll-

macht kann auf den vorgenannten Übermittlungswegen unmittelbar der Gesellschaft gegenüber er-

klärt werden. Erfolgt die Erteilung oder der Nachweis einer Vollmacht oder deren Widerruf durch eine 

Erklärung gegenüber der Gesellschaft auf dem Postweg, so muss diese aus organisatorischen Grün-

den der Gesellschaft bis Montag, 22. Mai 2023, 24.00 Uhr, MESZ (Datum des Eingangs), zugehen. 

Eine Übermittlung an die Gesellschaft per E-Mail ist auch am Tag der Hauptversammlung bis zu dem 

vom Versammlungsleiter im Rahmen der Abstimmungen festgelegten Zeitpunkt noch möglich. Der 

Nachweis einer in bzw. während der Hauptversammlung erteilten Bevollmächtigung kann dadurch 

geführt werden, dass der Nachweis (z. B. das Original der Vollmacht oder in Kopie bzw. als Scan) 

per E-Mail an die oben genannte Adresse der Anmeldestelle übermittelt wird. 

Aktionärinnen und Aktionäre, die eine dritte Person bevollmächtigen wollen, werden gebeten, zur 

Erteilung der Vollmacht das Formular zu verwenden, welches die Gesellschaft hierfür bereitstellt. Es 

wird den ordnungsgemäß angemeldeten Aktionären zusammen mit der Stimmrechtskarte (in dieser 

integriert) zugesandt und kann postalisch unter der Adresse Fraport AG, HV-Projektbüro (RAC-GB), 

60547 Frankfurt am Main oder per E-Mail (HV-Projektbuero@fraport.de) angefordert werden. Dar-

über hinaus kann ein Vollmachtsformular auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

www.fraport.com/hauptversammlung heruntergeladen werden. Vollmachten können bis zum Tag der 
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Hauptversammlung bis zu dem vom Versammlungsleiter im Rahmen der Abstimmungen festgelegten 

Zeitpunkt auch elektronisch über das HV-Portal erteilt bzw. widerrufen werden. 

Die Möglichkeit zur Ausübung der Aktionärsrechte durch eine Bevollmächtigte/einen Bevollmächtig-

ten im Wege der elektronischen Zuschaltung über das HV-Portal erfordert, dass die/der Bevollmäch-

tigte von der Vollmachtgeberin/dem Vollmachtgeber die mit der Stimmrechtskarte versendeten Zu-

gangsdaten erhält. 

Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberatern und sonstigen Intermediären oder ge-

mäß § 135 AktG Gleichgestellten, die eine Mehrzahl von Aktionärinnen und Aktionären vertreten, wird 

empfohlen, sich im Vorfeld der Hauptversammlung hinsichtlich der Ausübung des Stimmrechts bei 

der Aktionärs-Hotline oder unter der oben genannten Adresse der Anmeldestelle zu melden. 

Angaben zu den Rechten der Aktionärinnen und Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1 und 

4, § 127, § 130a, § 131 Abs. 1 AktG 

Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG 

Aktionärinnen und Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder 

den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 am Grundkapital erreichen (dies entspricht 50.000 Ak-

tien), können gemäß § 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt 

und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Be-

schlussvorlage beiliegen.  

Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie Inhaber einer ausreichenden Anzahl von Aktien für 

die Dauer der gesetzlich angeordneten Mindestbesitzzeit von mindestens 90 Tagen sind und diese 

bis zur Entscheidung über den Antrag halten. 

Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft zu richten und muss der Gesellschaft 

bis spätestens zum Ablauf des 22. April 2023 (24.00 Uhr, MESZ) zugehen. Aktionärinnen und Aktio-

näre werden gebeten, für ein entsprechendes Verlangen die folgende Adresse zu verwenden: 

Vorstand der Fraport AG 

z. Hd. HV-Projektbüro (RAC-GB) 

60547 Frankfurt am Main 

Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden – soweit sie nicht bereits mit der 

Einberufung bekannt gemacht wurden – unverzüglich nach Zugang des Verlangens im Bundesanzei-

ger bekannt gemacht und solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausge-

gangen werden kann, dass sie die Informationen in der gesamten Europäischen Union verbreiten. 
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Sie werden außerdem unter der Internetadresse www.fraport.com/hauptversammlung bekannt ge-

macht und den Aktionärinnen und Aktionären gemäß § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG mitgeteilt. 

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionärinnen und Aktionären nach § 126 Abs. 1 und 4, § 127 AktG 

Aktionärinnen und Aktionäre können Gegenanträge gegen Vorschläge von Vorstand und/oder Auf-

sichtsrat zu bestimmten Tagesordnungspunkten sowie Wahlvorschläge zur Wahl von Aufsichtsrats-

mitgliedern oder von Abschlussprüfern übersenden. Gegenanträge müssen mit einer Begründung 

versehen sein; bei Wahlvorschlägen bedarf es keiner Begründung. Gegenanträge zur Tagesordnung 

und Wahlvorschläge, die vor der Hauptversammlung zugänglich gemacht werden sollen, sind aus-

schließlich an die folgende Adresse zu richten: 

Fraport AG 

HV-Projektbüro (RAC-GB) 

60547 Frankfurt am Main 

 

E-Mail: HV-Projektbuero@fraport.de 

Bis spätestens zum Ablauf des 8. Mai 2023 (24.00 Uhr, MESZ) unter der vorgenannten Adresse bei 

der Gesellschaft zugegangene Gegenanträge und Wahlvorschläge werden unter den weiteren Vor-

aussetzungen der §§ 126, 127 AktG einschließlich des Namens der Aktionärin/des Aktionärs und – 

bei Anträgen – der Begründung unverzüglich nach ihrem Eingang auf der Internetseite der Gesell-

schaft unter www.fraport.com/hauptversammlung zugänglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen 

der Verwaltung und bei Vorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern die Hinweise und Anga-

ben nach § 127 Satz 4 AktG werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht. 

Gemäß § 126 Abs. 4 AktG gelten Anträge oder Wahlvorschläge von Aktionärinnen und Aktionären, 

die nach § 126 Abs. 1 bis Abs. 3 AktG bzw. § 127 AktG zugänglich zu machen sind, als im Zeitpunkt 

der Zugänglichmachung gestellt. Zu diesen Anträgen können ordnungsgemäß angemeldete Aktio-

näre das Stimmrecht ausüben. Sofern der den Antrag stellende oder Wahlvorschlag unterbreitende 

Aktionär nicht ordnungsgemäß legitimiert oder nicht ordnungsgemäß zur Hauptversammlung ange-

meldet ist, muss der Gegenantrag oder Wahlvorschlag in der Hauptversammlung nicht behandelt 

werden. 

Recht zur Einreichung von Stellungnahmen gemäß § 130a Abs. 1 bis 4 AktG 

Vor der Hauptversammlung können ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre bzw. ihre Bevollmäch-

tigten Stellungnahmen zu den Gegenständen der Tagesordnung im Wege elektronischer Kommuni-
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kation einreichen. Solche Stellungnahmen können der Gesellschaft im Wege elektronischer Kommu-

nikation in Textform oder als Videobotschaft ausschließlich über das unter der Internetadresse 

www.fraport.com/hauptversammlung zugängliche HV-Portal übermittelt werden und müssen spätes-

tens bis zum 17. Mai 2023, 24.00 Uhr (MESZ), bei der Gesellschaft eingehen. Der Umfang einer 

Stellungnahme soll 10.000 Zeichen (inkl. Leerzeichen) bzw. – im Fall von Videobotschaften – drei 

Minuten nicht überschreiten. Es sind nur Stellungnahmen oder Videobotschaften zulässig, in denen 

sich die Aktionärin/der Aktionär bzw. die/der Bevollmächtigte selbst äußert bzw. persönlich in Erschei-

nung tritt. Der Name der Aktionärin/des Aktionärs bzw. der/des Bevollmächtigten wird bei der Veröf-

fentlichung in dem unter der Internetadresse www.fraport.com/hauptversammlung zugänglichen HV-

Portal nur offengelegt, wenn bei Übermittlung der Stellungnahme/Videobotschaft ausdrücklich ein 

Einverständnis mit der Namensnennung erklärt wurde. 

Zugänglich zu machende Stellungnahmen werden für ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre und 

ihre Vertreter in dem unter der Internetadresse www.fraport.com/hauptversammlung zugänglichen 

HV-Portal spätestens bis zum 18. Mai 2023, 24.00 Uhr (MESZ), veröffentlicht. Etwaige Stellungnah-

men der Verwaltung werden ebenfalls im genannten HV-Portal veröffentlicht. Stellungnahmen wer-

den nicht zugänglich gemacht, soweit sich der Vorstand durch das Zugänglichmachen strafbar ma-

chen würde, die Stellungnahme in wesentlichen Punkten offensichtlich falsche oder irreführende An-

gaben oder Beleidigungen enthält, oder wenn der einreichende Aktionär zu erkennen gibt, dass er an 

der Hauptversammlung nicht teilnehmen und sich nicht vertreten lassen wird. 

Die Möglichkeit zur Einreichung von Stellungnahmen begründet keine Möglichkeit zur Vorab-Einrei-

chung von Fragen nach § 131 Abs. 1a AktG. Etwaige in Stellungnahmen enthaltene Fragen werden 

daher in der virtuellen Hauptversammlung nicht beantwortet, es sei denn, sie werden im Wege der 

Videokommunikation in der Hauptversammlung gestellt. Auch in Stellungnahmen enthaltene Anträge, 

Wahlvorschläge und Widersprüche gegen Beschlüsse der Hauptversammlung werden nicht berück-

sichtigt. Diese sind ausschließlich auf den in dieser Einberufung gesondert angegebenen Wegen 

einzureichen beziehungsweise zu stellen oder zu erklären. 

Rederecht gemäß § 130a Abs. 5 und 6 AktG 

In der Hauptversammlung haben die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre und ihre Bevollmäch-

tigten, die elektronisch zu der Hauptversammlung zugeschaltet sind, ein Rederecht im Wege der 

Videokommunikation über das HV-Portal. Ab Beginn der Hauptversammlung können Aktionäre bzw. 

ihre Bevollmächtigten in dem unter der Internetadresse www.fraport.com/hauptversammlung zugäng-

lichen HV-Portal Redebeiträge anmelden. Eine Einreichung von Fragen im Vorfeld der Hauptver-
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sammlung ist nicht möglich. Anträge und Wahlvorschläge nach § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AktG so-

wie alle Arten von Auskunftsverlangen nach § 131 Aktiengesetz dürfen Bestandteil des Redebeitrags 

sein. 

Der Versammlungsleiter wird das Verfahren der Wortmeldung und Worterteilung in der Hauptver-

sammlung näher erläutern. 

Die Gesellschaft behält sich vor, die Funktionsfähigkeit der Videokommunikation zwischen Aktionär 

und Gesellschaft in der Hauptversammlung und vor dem Redebeitrag zu überprüfen und diesen zu-

rückzuweisen, sofern die Funktionsfähigkeit nicht sichergestellt ist. Technische Mindestvorausset-

zung für eine Live-Videozuschaltung sind daher ein internetfähiges Endgerät (z.B. PC, Laptop, Tablet, 

Smartphone) mit Kamera und Mikrofon sowie eine stabile Internetverbindung.  

Auskunftsrecht nach § 131 Abs. 1 AktG 

Jedem Aktionär ist gemäß § 131 Abs. 1 AktG auf Verlangen vom Vorstand Auskunft über Angelegen-

heiten der Gesellschaft zu geben, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung der Gegen-

stände der Tagesordnung erforderlich ist und kein Auskunftsverweigerungsrecht besteht. Die Aus-

kunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft 

zu einem verbundenen Unternehmen sowie die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss 

einbezogenen Unternehmen.  

Es ist vorgesehen, dass der Versammlungsleiter festlegen wird, dass das vorgenannte Auskunfts-

recht nach § 131 Abs. 1 AktG in der Hauptversammlung ausschließlich im Wege der Videokommuni-

kation, also im Rahmen der Ausübung des Rederechts, ausgeübt werden darf. Eine anderweitige 

Einreichung von Fragen im Wege der elektronischen oder sonstigen Kommunikation ist weder vor 

noch während der Hauptversammlung vorgesehen. 

Versammlungsleitung 

Gemäß § 16 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft kann der Versammlungsleiter das Frage- und Re-

derecht des Aktionärs zeitlich angemessen beschränken. Soweit angemessen, ist er insbesondere 

ermächtigt, die Frage- und/oder Redezeit einzelner oder aller Aktionäre zu einzelnen oder allen Ge-

genständen der Hauptversammlung zu Beginn oder während des Verlaufs der Hauptversammlung 

zu beschränken und, sofern dies im Hinblick auf eine ordnungsgemäße Durchführung rechtlich zu-

lässig ist, den Schluss der Debatte anzuordnen. 
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Erklärung von Widersprüchen zur Niederschrift 

Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre und ihre Bevollmächtigten, die elektronisch zu der Haupt-

versammlung zugeschaltet sind, können von Beginn der Hauptversammlung bis zu deren Schließung 

durch den Versammlungsleiter über das unter der Internetadresse www.fraport.com/hauptversamm-

lung zugängliche HV-Portal auf elektronischem Wege Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptver-

sammlung zur Niederschrift des Notars erklären. Hierfür ist im HV-Portal die Schaltfläche „Wider-

spruch einlegen“ vorgesehen. 

Weitergehende Erläuterungen zu den Aktionärsrechten und zum Datenschutz 

Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionärinnen und Aktionäre nach § 122 Abs. 2, 

§ 126 Abs. 1 und 4, § 127, § 130a, § 131 Abs. 1 und § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 in Verbindung mit 

§ 245 AktG finden sich auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.fraport.com/hauptversamm-

lung. 

Im Zusammenhang mit der Durchführung der Hauptversammlung, insbesondere wenn Sie sich für 

die Hauptversammlung anmelden, sich zu ihr zuschalten, eine Stimmrechtsvollmacht erteilen oder 

weitere Aktionärsrechte ausüben, verarbeitet die Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, 

60547 Frankfurt am Main, Tel.: +49 69 690-0, Mail: info@fraport.de als Verantwortliche personenbe-

zogene Daten (z.B. Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Ak-

tien, Kommunikationsdaten und -inhalte und Zugangsdaten für das HV-Portal) über Sie und/oder Ihre 

Bevollmächtigte/Ihren Bevollmächtigten. Dies geschieht, um unsere Hauptversammlung durchzufüh-

ren und um unseren Aktionärinnen und Aktionären oder ihren Bevollmächtigten die Ausübung ihrer 

Rechte im Zusammenhang mit der Hauptversammlung zu ermöglichen. Außerdem verarbeiten wir 

Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung unserer rechtlichen Verpflichtungen im Zusammenhang 

mit der Durchführung der Hauptversammlung. 

Soweit wir uns zur Durchführung der virtuellen Hauptversammlung Dienstleister bedienen, verarbei-

ten diese Ihre personenbezogenen Daten nur in unserem Auftrag und auf unsere Weisung. 

Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen haben Sie ein jederzeitiges Auskunfts-, Berichti-

gungs-, Einschränkungs-, Löschungs- und ggf. Widerspruchsrecht bezüglich der Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten, sowie ein Recht auf Datenübertragung und ein Recht auf Beschwerde 

bei einer zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde. 

Einzelheiten zum Umgang mit personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der Hauptver-

sammlung und zu Ihren Rechten nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung finden sich in unserer 
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Datenschutzerklärung auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.fraport.com/hauptversamm-

lung. Für weitergehende Datenschutzfragen im Kontext unserer Hauptversammlung sowie für die 

Geltendmachung von Betroffenenrechten steht Ihnen unsere Datenschutzbeauftragte zur Verfügung, 

die Sie per E-Mail unter: datenschutz@fraport.de oder postalisch unter oben genannter Adresse er-

reichen. 

 

Frankfurt am Main, im April 2023 

 

Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 

 

Der Vorstand 

 


